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„Es ist ein Kreuz mit dem Kreuz“

„Es ist ein Kreuz mit dem Kreuz…“, so titelt die FAZ am 28.4.2018. Gemeint ist 
der Aufruf des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, ein Kreuz in jeder 
Behörde. Besinnt sich da eine Partei auf ihre christlichen Werte? Nein, nein, es soll 
nur ein Symbol sein. So wie der türkische Halbmond. Geht’s noch? 

„Endlich geht’s mit der Heimat voran. Kreuz in jeder Behörde kann nur ein Anfang 
sein.“ So die FAZ weiter. Sich so bei der rechten Wählerschaft anbiedern zu wollen, 
um bei der kommenden Landtagswahl möglicherweise zu punkten, ist meiner Mei
nung nach alles andere als christlich. Es trägt zur weiteren Spaltung der Gesell
schaft bei und ist Wasser auf die Mühlen der AfD. 

Die Kommentare der Kirchenleitungen fallen entsprechend kritisch aus:
__ Der evangelische Landesbischof Heinrich BedfordStrohm sagte: Entscheidend 

sei, dass das Kreuz nicht nur an der Wand hänge, sondern auch inhaltlich mit 
Le ben gefüllt werde. 

__ Der katholische Münchner Erzbischof Reinhard Marx kritisierte den Erlass, weil 
er „Spaltung, Unruhe, Gegeneinander“ geschaffen habe. Das trifft eher meine 
eigene Einstellung. Wenn das Kreuz nur als kulturelles Symbol gesehen werde, 
habe man es nicht verstanden. „Dann würde das Kreuz im Namen des Staates 
enteignet.“ „Das Kreuz ist ein Zeichen des Widerspruchs gegen Gewalt, Unge
rechtigkeit, Sünde und Tod, aber kein Zeichen gegen andere Menschen…“, be
tonte der Kardinal. 

Es macht schon Sinn, dass wir in Deutschland eine Trennung von Kirche und Staat 
haben. 

Als Kirchengewerkschaft heißt das für mich, wir setzen uns für die Beschäftigten 
in beiden großen Kirchen sowie der Caritas und Diakonie ein, wir sind das Gegen
über, aber nicht Teil der Kirche. 

Im Gegenüber zeigt sich der Auftrag für uns als Gewerkschaft. Dieses Prinzip tei
len wir mit anderen Gewerkschaften und Verbänden.

Da unsere Mitglieder vor Ort tätig sind 
und die Richtung unserer Arbeit als eh
renamtliche verantworten, verstehen 
wir die Sprache der anderen Seite. Das 
ist auch gut so. Das zeichnet uns als 
Kirchengewerkschaft aus. n

__ Ralf Rescke, Bundesvorsitzender  
Kirchengewerkschaft
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Datenschutzgrundverordnung

Datenschutzgrundverordnung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitglieder in der Kirchen
gewerkschaft!

Auch für uns in der Kirchengewerk
schaft gilt ab 25. Mai 2018 die Daten
schutzgrundverordnung (DSGVO).

Wir speichern Ihre personenbezogenen 
Daten elektronisch, welche Sie uns über 
Ihre Beitrittserklärung mitgeteilt haben. 
Damit können wir auch elektronische 
Auswertungen fertigen.

Wir speichern:
__ Vorname
__ Name
__ Adresse
__ Telefonnummer (Festnetz und mobil)
__ Postleitzahl und Ort
__ Geburtsdatum
__ EMailAdresse
__ Beruf
__ Eintrittsdatum in die Kirchengewerk

schaft
__ Anstellungsträger
__ Bankverbindung

Bei Rechtsschutzverfahren speichern wir 
zusätzlich:
__ Beginn des Rechtsschutzfalls
__ Grund der Auseinandersetzung
__ Datum der Erledigung des jeweiligen 

Falls

Somit kommen wir dem Gebot der Da
ten minimierung (Art. 5 DSGVO) nach, 
indem wir nur die Daten speichern, wel
che zur Erledigung der durch Ihre Mit
gliedschaft zu erwartenden Leistungen 
durch Ihre Kirchengewerkschaft zu er
bringen sind. Damit die Daten auf ak
tuellem Stand sind, fordern wir Sie regel
mäßig auf, uns Änderungen zeitnah 
mitzuteilen.

Da Gerichtsakten derzeit zehn Jahre auf
bewahrt werden müssen, bewahren wir 
sämtliche oben angeführten Daten eben
so zehn Jahre im Archiv auf. So sind Sie 
und auch wir sicher, dass sämtliche mög
lichen gerichtlichen Auseinandersetzun
gen nicht durch „Aktenverlust“ unmög
lich werden.

Sie haben seinerzeit Ihren Beitritt zur Kir
chengewerkschaft erklärt und uns die 
erforderlichen Daten übermittelt. So dür
fen wir davon ausgehen, dass Sie uns Ih
 re personenbezogenen Daten zur Verar
beitung des Zweckes der Mitgliedschaft 
in der Kirchengewerkschaft übermittelt 
haben.
Zu keinem anderen Zweck werden wir 
die uns zur Verfügung gestellten perso
nenbezogenen Daten verwenden (Art. 
6 DSGVO).

Die bei uns gespeicherten Daten wer
den in keiner Weise zum Profiling ver
wendet oder weitergeleitet.

DSGVO: Alles richtig ein- und aufgefädelt?

Sie haben gem. Art. 15 DSGVO ein Aus
kunftsrecht darüber, welche Daten von 
Ihnen gespeichert wurden (welche Ka
tegorien) und welche Verarbeitungs
zwecke damit beabsichtigt sind.

Nach Art. 16 DSGVO können Sie jeder
zeit die Berichtigung der bei uns gespei
cherten Daten verlangen.

Über den Vollzug einer Datenänderung 
oder korrektur werden Sie von uns in
formiert (Art. 19 DSGVO).

Da wir Ihre Daten nicht für Direktwer
bung nutzen, entfällt das Widerspruchs
recht gem. Art. 21. DSGVO.

Sollten personenbezogene Daten aus un
seren Systemen in unbefugte Hände ge
langen (gehackt werden), so werden Sie 
gem. Art. 34 DSGVO von uns sofort und 
unmittelbar darüber benachrichtigt wer
den.

Die DSGVO (Datenschutzgrundverord
nung) können Sie nachlesen auf: https://
www.datenschutzgrundverordnung.eu 
In diesem Internetauftritt sind auch für 
jeden Artikel der DSGVO Hintergrund
informationen und weitere interessan
te Details hinterlegt. n

__ Wolfgang Lenssen



Eine Entscheidung hat der EuGH zum Thema Kirchenzugehörigkeit 
bei konfessionellen Arbeitgebern gesprochen.

Der EuGH und seine richtungs
weisenden Urteile
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Urteile

In der ersten Instanz sah der Arbeitsge
richtshof Brüssel die Diskrepanz in der 
Arbeitszeitbegrifflichkeit und hat somit 
die Rechtsfrage an den EuGH weiterge
leitet, um den Begriff der Arbeitszeit und 
dessen Auswirkung auf die etwai gen Ver
gütungsansprüche gemäß der Richtlinie 
2003/88 auszulegen.

Dieses tat der EuGH dann auch in der 
Form, dass er der Auffassung war bzw. 
ist, dass auch passive Rufbereitschaft Ar
beitszeit im Sinne der Arbeitszeitricht
linie der Europäischen Gemeinschaft ist. 
Die Voraussetzung ist, dass der Arbeit
geber zeitliche und/oder geografische 
Vorgaben macht, die den Arbeitnehmer 
während der „passiven“ Rufbereitschaft 
in seiner Freizeitgestaltung einschränkt.

Der EuGH war also der Auffassung, dass 
dieses auf jeden Fall in dem vorliegen
den Rechtsstreit so gegeben ist, wenn der 
Arbeitnehmer verpflichtet ist, innerhalb 
von 8 Minuten am Arbeitsort zu sein 
und dieses zur Folge hat, dass er den 
Wohnort in der Nähe des Arbeitsortes 
wählen bzw. sich dort während der Ruf
bereitschaft aufhalten muss.

In der Gesamtheit hat also der EuGH sei
ne bisherige Rechtsprechung zur Abgren
zung von Arbeit und Ruhezeiten fort
gesetzt. 
Arbeitszeit im Sinne der Arbeitszeit
richtlinien liegt demnach immer dann 
vor, wenn sich der Arbeitnehmer an ei
nem vom Arbeitgeber bestimmten Ort 
aufhalten und diesem zur Verfügung ste

hen muss, um sofort die Arbeitsleis tung 
aufbringen zu können.

Hierzu gibt es Entscheidungen des EuGH 
vom 03.10.2000 unter dem Aktenzeichen 
C 303/98 sowie vom 09.09.2003 unter 
dem Aktenzeichen C 151/02 und abschlie
ßend vom 01.12.2005 unter dem Akten
zeichen C 14/04.

Aufgrund dieser europäischen Entschei
dung müssen nun alle Tarifverträge/Ar
beitsrechtsregelungen noch einmal da
hingehend kritisch geprüft werden.

Eine weitere Entscheidung hat der EuGH 
zum Thema Kirchenzugehörigkeit bei 
konfessionellen Arbeitgebern gespro-
chen.

Auch dies ist weit in der Presse, insbe
sondere in konfessionellen Medien dis
kutiert und besprochen worden. In der 
Quintessenz hat der EuGH festgestellt, 
dass kirchliche Arbeitgeber nicht bei je
der Stelle von Bewerbern eine Religions
zugehörigkeit fordern dürfen.

Es gibt rund 1,3 Millionen Arbeitnehmer, 
die bei den beiden großen Kirchen und 
ihren Wohlfahrtsverbänden beschäftigt 
sind. Nach heutigem Recht und Auffas
sung müssen alle Mitglied ihrer oder der
jenigen Kirche sein. So war es bisher 
und so wird es auch bleiben. 
Zumindest offiziell sind konfessionslo
se oder anders gläubige Mitarbeiter die 

Wie ja die einen oder anderen aus den 
anderen Medien, über unsere Internet- 
oder auch unsere Facebook-Seite er-
fahren haben, hat der EuGH die Frage 
zu klären, ob Rufbereitschaft Arbeits-
zeit ist.

Am 21. Februar 2018 hatte der EuGH un
ter dem Aktenzeichen EuGH, 21.02.28, 
C58.18518/15 zu entscheiden, ob Ruf
bereitschaft Arbeit ist? Hintergrund für 
dieses Verfahren war der Fall eines Feu
erwehrmannes in Belgien. Dieser war 
verpflichtet, sich in einer Woche pro Mo
nat abends und am Wochenende für 
Einsätze bereitzuhalten. Das hieß in der 
Praxis, dass er so schnell wie möglich – 
jedenfalls unter normalen Umständen – 
in höchstens 8 Minuten auf der Feuerwa
che sein muss. Dieses Problem kennen 
viele, die Rufbereitschaft haben; viel
leicht nicht in der kurzen Zeit, aber das 
grundsätzliche Thema ist vielen Leserin
nen und Lesern unserer „Kirchengewerk
schaft Info“ bekannt.

Den Feuerwehrmann störte es allerdings 
nicht, dass er innerhalb dieser kurzen Zeit 
da sein sollte, sondern es war eher die 
Frage, ob er diese Zeit bezahlt bekommt 
und ob diese Rufbereitschaft eine sog. 
aktive Zeit ist? Der Arbeitgeber, hier die 
Stadt Nivelles, sah es eher als einen Be
reitstand, der für den Arbeitgeber nicht 
zu vergüten ist.

Der Kläger forderte eine Entschädigung 
für die Zeit (Zeit der „passiven“ Rufbe
reitschaft). 



Urteile  |  Beitrittserklärung

Hiermit trete ich in die Kirchengewerkschaft  
zum ______________________ ein.

Name – Vorname geboren am 

Straße – Hausnummer

PLZ – Ort

Telefon privat Mobil

EMail dienstlich  EMail privat

Telefon dienstlich  

Ich bin beschäftigt als (Beruf)

bei Arbeitgeber (siehe Arbeitsvertrag)

im Kirchenkreis

Datum – Unterschrift

Ich bin…
 unter 28  Wochenstunden beschäftigt, nämlich _________  Stunden

 über 28 Wochenstunden/Vollzeit beschäftigt

 KAT – Entgeltgruppe_________   TVöD – Entgeltgruppe__________

 KTD – Entgeltgruppe_________   AVR – Entgeltgruppe___________

 ohne Tarifbindung – Entgelt (brutto Monat) ____________________ Euro

 in Rente      in Pension      z. Zt. arbeitssuchend      in Ausbildung

 in Elternzeit                 

 geringfügig beschäftigt                 

  BFD (Bundesfreiwilligendienst) / FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr)

Geworben von: __________________________________________________

Beitrittserklärung

Kombimandat – Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat 
Einzugsermächtigung: Ich ermächtige die Kirchengewerkschaft wider ruflich, die von  
mir zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem  
unten angegebenen Konto einzuziehen.
SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Kirchengewerkschaft,  Zahlungen von 
 meinen Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die von der Kirchengewerkschaft auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem  Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es  gelten dabei die mit meinen 
Kredit institut vereinbarten Bedingungen.
Meine Bankverbindung lautet:
Kontoinhaber

Kreditinstitut

IBAN

BIC

Ort, Datum

Unterschrift

Kirchengewerkschaft  n  Glißmannweg 1  n  22457 Hamburg
Telefon (0 40) 6 51 43 80  n  Fax (0 40) 6 51 11 19
EMail: info@kirchengewerkschaft.de  n  www.kirchengewerkschaft.de

Bankverbindung:
IBAN: DE90 5206 0410 0106 4048 63  n  BIC: GENODEF1EK1

Ausnahme in diakonischen, caritativen 
Einrichtungen.
Schauen wir in die Tiefe, so werden wir 
feststellen, dass dies häufig realitätsfern 
ist.

Der Europäische Gerichtshof hat aber in 
seinem Urteil festgestellt, dass jeder Ein
zelfall geprüft werden muss. Dabei ist, 
so der EuGH, die Leitfrage zu klären, ob 
die ausgeschriebene Stelle zu dem Ver
kündigungsauftrag der Kirche gehört 
bzw. ob es hier einen klassischen Zusam
menhang gibt?
Der EuGH hat es in seinem Urteil so 
formuliert, dass ein anderes Gericht hin
sichtlich des Verkündigungsauftrages 
überprüfen muss, ob eine „wesentliche, 
rechtmäßige und gerechtfertigte beruf
liche Anforderung angesichts des Ethos 
der Organisation“ gegeben ist. 

Somit hat der EuGH die daraus resultie
renden Antidiskriminierungsrichtlini
en der EU in ihrer Bedeutung noch ein
mal hervorgehoben.

Das bedeutet in der Praxis, dass wahr
scheinlich zusätzlicher Aufwand bei 
kirchlichen Arbeitgebern getätigt wer
den muss bzw. eine konkretere Über
prüfung ihrer Stellenanzeige bzw. eine 
extrem hohe Sorgfaltspflicht notwendig 
ist. Unter den vorgenannten Kriterien 
ist das Verfahren wieder zurückgegan
gen an das Bundesarbeitsgericht nach 
Erfurt, das der konfessionslosen Klägerin 
auf dieser Ebene die geforderten 10.000 
Euro Schadensersatz zuspricht oder ab
spricht.

Hintergrund für diese Entscheidung war, 
dass die Evangelische Kirche, das evan
gelische Werk für Diakonie und Ent
wicklung, eine Stelle ausgeschrieben hat
te im Jahre 2012, die befristet war, auf die 
sich die Klägerin beworben hatte und 
nicht zum Vorstellungsgespräch einge
laden worden war. Die Klägerin ging und 
geht davon aus, dass ihre Qualifikatio
nen explizit für diese Stelle geeignet sind 
und sie zumindest für ein Vorstellungs
gespräch in Frage gekommen wäre. Da 

sie zu ihrer Konfession keine Angaben 
machte und sie nicht eingeladen worden 
ist, hat sie somit dem Evangelischen 
Werk einen Verstoß gegen das Antidis
kriminierungsgesetz vorgeworfen und 
einen Schadensersatzanspruch geltend 
gemacht.

Das Bundesarbeitsgericht wird in den 
nächsten Wochen das Verfahren erneut 
wieder aufnehmen, so dass wir dann 
beizeiten an gleicher Stelle über das Er
gebnis berichten werden. n
__ Hubert Baalmann, 
 Gewerkschaftssekretär 



Der Personaldienstleister Randstad hat 
eine Studie veröffentlicht, in der zu le
sen ist, dass zwei von drei deutschen 
Industrieunternehmen ihre Mitarbei
ter für das größte Kapital halten.
Aus der Studie ist weiter zu entnehmen, 
dass die wirtschaftliche Stärke der Fir
men in der Frauen und Männerpower 
liegt. 
Etwas mehr als die Hälfte der befragten 
Unternehmen sieht gut ausgebildete 
Mit arbeiter als wichtigsten Faktor im 
Wett bewerb, gefolgt von guten Kontak
ten zu Lieferanten und der Qualität der 
Infrastruktur.
Zusammenfassend ist als Fazit in der 
Studie zu sehen, dass Unternehmen er
kannt haben, dass qualifizierte Mitarbei
ter der Garant für Erfolg und damit für 
den wichtigen Wettbewerbsvorteil sind. 
Nicht zuletzt hat die Kirchengewerk
schaft die Tatsache festgestellt, dass die 
Rekrutierung von Fachkräften, insbeson
dere im Bereich der Pflege oder des Er
ziehungsdienstes aktuell die größte He
rausforderung ist bzw. zukünftig sein 
wird.
Somit gibt es viele Unternehmen auch 
im Bereich der Diakonie und der Caritas, 
die dafür Sorge tragen, dass neue Mitar
beiter dadurch gewonnen werden kön
nen, dass diese dann auch eine weitere 
Qualifikation, eine spezifizierte Tätig
keit übernehmen können/sollen oder 
entsprechend dafür ausgebildet werden. 
Viele Arbeitnehmer werden durch die 
j eweiligen Arbeitgeber finanziell bei die
 ser Entscheidung unterstützt. 
So ist aus der RandstadStudie zu sehen, 
dass 72  % der Unternehmen in der Bun
desrepublik Deutschland ein eigenes Aus
bildungsprogramm für Einsteiger bzw. 
67 % für die berufliche Weiterbildung ein 
entsprechendes Programm wirtschaft
lich unterstützen. n
__ Hubert Baalmann,  

Gewerkschaftssekretär
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Mitarbeiter  |  Versicherung

Ob Sommerfest oder Ausflug in den Strei
chelzoo: Es gibt viele Aktivitäten, bei de
nen Eltern den Nachwuchs in die Kita 
begleiten dürfen. Doch was, wenn dabei 
ein Unfall passiert? Stehen Eltern dann 
auch unter dem Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung? 

Kitas können bei besonderen Anlässen 
wie Feiern oder Exkursionen ihre Auf
sichtspflichten nur schwer allein bewälti
gen. Werden solche Aufgaben ausdrück
lich an Eltern übertragen, stehen auch 
diese unter dem Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Die Tätigkeit muss 
dafür weisungsgebunden ausgeübt wer
den. Welche Aufgaben damit gemeint 
sind, sollte im Vorfeld vereinbart werden, 
zum Beispiel in Form eines Helferplans. 
Dadurch werden die Erziehungsberech
tigten wie Beschäftigte tätig, sodass ein 
Unfall infolge dieser Tätigkeit als Ar
beitsunfall gilt.

„Nicht jeder Handgriff, den eine Mutter 
oder ein Vater in der Kita ausführt, ist ei
ne ,Wie’Beschäftigung, nur weil diese 
Tätigkeit auch eine Pflicht der Erzieher 
oder Erzieherin sein könnte“, erklärt Stef

fen Glaubitz, Abteilungsleiter Rehabi
litation und Leistungen der Unfallkasse 
Berlin. „Das Kuchenbacken oder die blo
ße Teilnahme am Sommerfest beispiels
weise sind nicht gesetzlich unfallversi
chert. Hier greift die Krankenversiche
rung der Eltern.“

Welcher Unfallversicherungsträger zu
ständig ist, wenn Eltern „wie Beschäftig
te“ tätig werden, hängt von der Träger
schaft der Kita ab – bei kommunalen 
Kitas ist es die Unfallkasse, bei privaten 
Kitas die Berufsgenossenschaft. Für ech
te übertragene Ehrenämter, die im Be
reich der Kitas eher selten vorkommen, 
kann im Einzelfall auch die Unfallkasse 
zuständig sein. Die Personalstelle der 
Einrichtung sollte den Unfall an den Ver
sicherungsträger melden. n
__ Die erste Ausgabe der Präventions

zeitschrift „Kinder Kinder“ der Deut
schen Gesetzlichen Unfallversiche
rung (DGUV) in neuer, frischer Op
tik setzt weiterhin auf wichtige The
men rund um die Sicherheit und Ge
sundheit in der Kita.

__ Neu ist auch der InternetAuftritt un
ter www.kinderkinder.dguv.de. 

Wieso, weshalb, warum – Unfallver

sicherungsschutz der Eltern in der Kita

Kapital eines Unterneh mens 

sind die Mitarbeiter

Es gibt viele Aktivitäten, bei denen Eltern den Nachwuchs in die Kita begleiten dürfen. 
Doch was, wenn dabei ein Unfall passiert?



Mitgliederversammlung  
Landesverband WeserEms
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 D ie Mitgliederversammlung der 
Kir chen gewerkschaft, Landesver

band We serEms, fand am 19. April 2018 
in Oldenburg statt.

Im Bericht des Vorstands ging es im We
sentlichen um die erstmalige Beteiligung 
an der Arbeits und Dienstrechtlichen 
Kom mission. Hier sind wir als Landes
verband seit November letzten Jahres 
mit einem Sitz beteiligt. 

Danach folgte ein Vortrag zum Thema 
„KitaVerband, pro und contra“. Mit die
sen Überlegungen beschäftigen sich so
wohl die Kindertagesstätten und deren 
Träger seit einiger Zeit. Macht es Sinn, 
sich zusammenzuschließen, oder bleibt 
man lieber bei einer Kirchengemeinde 
als Anstellungsträger? Als Referent stell
te Vorstandsmitglied Ralf Vullriede die 
Argumente hierzu den interessierten 
Gästen, insbesondere KiTaLeitungen, 
aber auch Vertretern der Anstellungs
träger vor. Anhand eines Erfahrungsbe
richts aus dem Kirchenkreis Grafschaft 
Diepholz stellte Ralf uns die einzelnen 
Schritte zur Bildung eines KitaVerban
des anschaulich dar. Im Einzelnen ging 
es um den Evangelischlutherischen 
Kindertagesstättenverband SykeHoya 

mit sieben Kitas und dem Evangelisch
lutherischen Kindertagestättenverband 
Grafschaft Diepholz. Die Anzahl der Be
treuungsplätze: 1.600 mit 350 Beschäftig
ten. Bis es zu einer Einigung kam, gab 
es viele Gespräche und Versammlun
gen, um möglichst viele am Prozess zu 
beteiligen. Inzwischen sind die Verbän
de etabliert. Die positiven Effekte haben 
sich bewahrheitet. Hier sind insbeson
dere zu benennen:
__ kurze Entscheidungswege
__ schnelle Entscheidungsfindungen ge

genüber Leitungen, Mitarbeitenden 
und Kommunen

__ direkte Ansprechpartner mit Entschei
dungskompetenz

__ Pastoren sind behilflich bei religions
pädagogischen Fragen und nicht als 
Arbeitgeber in die Kita.

__ verbesserte Öffentlichkeitsarbeit (ein
heitliches Auftreten)

__ zentrale Personalgewinnung n
__ Ralf Reschke, Vorsitzender Landesver

band WeserEms
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 Die Residenzstadt Gotha, mitten 
im grünen Herzen Deutschlands, 

wird mit jedem Jahr für Urlauber aus 
dem In und Ausland attraktiver. Gotha 
wirkt durch seine abwechslungsreiche 
Architektur, die wunderschönen Park
anlagen und eine Vielzahl an kulturel
len Einrichtungen unbeschreiblich ein
ladend für Besucher. In Gotha, der Wie
ge des Europäischen Hochadels, haben 
beinahe alle wichtigen Königshäuser bis 
hin zu Englands Königin ihre Wurzeln. 

Das Hotel am Schlosspark Gotha

Familie Georg Döbbeler führt das 
4-Sterne-Su perior-Hotel

Schloss Friedenstein und das Museum aus der Vogelperspektive • Hier gegenüber liegt das privat geführte „Hotel am Schlosspark“.

Die großzügigen Zimmer und Suiten mit Ausblick auf den zau-
berhaften Schlosspark spiegeln Modernität, aber auch Klassik.

Kirchengewerkschaft  Info 2 __ 2018
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An erster Stelle direkt im 40 ha großen 
Schlosspark steht das Wahrzeichen Go
thas, das Schloss Friedenstein. Und hier 
gegenüber liegt das privat geführte 4Ster
neSuperior „Hotel am Schlosspark“ und 
bietet Städtereisenden und Kulturlieb
habern die Möglichkeit, Gotha kennen
zulernen. Es besticht durch wohltuende 
Eleganz und angenehme Atmosphäre. 
Die großzügig gestalteten Zimmer und 
Suiten mit Ausblick auf den zauberhaften 
Schlosspark spiegeln Modernität, aber 
auch Klassik des benachbarten Schlos
ses Friedenstein wieder. 

Seit über 20 Jahren wird das 4SterneSu
periorHotel von Familie Georg Döbbeler 
mit größter Sorgfalt geführt, und neben 
Kultur sind Wellness und Kulinarik die 
beiden großen Themen des Hauses. Als 
echte Dauerbrenner im Angebotsreigen 

gelten das Liebespaarmenü und das Well
nessArrangement „Adel verpflichtet“.

Als von der DEHOGA mit dem Umwelt
check in Gold ausgezeichnetes Hotel, 
setzt das Inhaberehepaar zusätzlich ein 
Zeichen für Umwelt und Klimaschutz. 
Vorzugsweise Produkte und Zutaten aus 
Thüringen zu verwenden, ist dabei selbst
verständlich. Eine Ladestation für Elek
troautos und der Einbau eines Blockheiz
kraftwerks runden das Konzept in Sa
chen ökologische Nachhaltigkeit ab. n

Weitere Informationen/Links:
__ Das Hotel am Schlosspark ist Mit

glied in der VCHHotelkooperation 
www.vch.de. 

__ Die Mitglieder der Kirchengewerk
schaft erhalten Sonderpreise für die 
Übernachtung in den VCHHotels. 

Hotel am Schlosspark Gotha
 

Gastbeitrag



Infos zu vielen weiteren 
Top- Leistungen unter 
www.bkk-diakonie.de

Nur hier:460 €Achtsamkeits-budget

Servicetelefon 0521.329876-120
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Gut sehen  |  Anzeige

 Für viele Arbeitsbereiche und Berufe ist das 
gute Sehen unabdingbar, hilfreich und not

wendig. Hier unter scheiden wir grundsätzlich erst 
ein mal zwei Bereiche, und zwar einmal die Bild
schirm arbeit – also Bildschirmbrille – und die sog. 
Schutzbrille.

Wer also lange am Bildschirm arbeitet, so sagt es die 
Statistik, wird früher oder später eine Brille benöti
gen. Die Statistiker gehen davon aus, dass sich ab dem 
45. Le bens jahr die Sehfähigkeit verringert. Nahes gut 
zu erkennen ist eine Fähigkeit, die offensichtlich nach
lassen wird bzw. nachlässt (Selbsterfahrung).

Grundsätzlich können Personen bei der Arbeit vor 
Bild schirmen die gleichen Universalbrillen tragen wie 
in ihrem täglichen Leben. Ab einem Alter von 40 bis 
45 Jahren benötigen viele die sog. Lesebrille. Da die Seh
leistung bis etwa zum 60. Lebensjahr kontinuierlich 
abnimmt, muss auch die Sehhilfe fortlaufend ange
passt werden.

Wenn man also im Laufe des Arbeitsle bens – sprich 
am täglichen Bildschirm – feststellt, dass diese sog. 
Universalbrille nicht mehr ausreichend ist, kann ei ne 
sog. spezielle Bildschirmarbeitsplatzbrille er for der
lich werden. 
Der Betriebsarzt/Vertrauensarzt berät hierzu bei ar
beits medizinischer Vorsor ge gerne. Dieses gehört zu 
seinen ursäch lichen Aufgaben.

Zum Thema Schutzbrille ist den meis ten bekannt, 
dass es hier dann darum geht, wenn z. B. die Funken 
fliegen, der Staub aufgewirbelt wird oder die Augen 
oder das Gesicht durch andere chemische, thermi
sche, mechanische oder optische Einwir kungen ge
schädigt werden können.

Es geht darum, Vorsorge zu tragen, den Schutz zu 
su chen, indem man die sog. Schutzbrille trägt. Diese 
kann sowohl als einfache Schutzbrille aber auch als 
Korrekturschutzbrille ausgeführt sein, d. h. Ihre in
di viduelle Sehkraft wird wie bei einer normalen Seh
hilfe (Brille) individuell ausgeglichen.
Als Schwerpunkt sagt z. B. die Berufsge nossenschaft, 
werden sowohl in der Glas und Keramikbranche als 
auch in der holz und metallverarbeitenden In dus trie 
sol che Schutzbrillen als ein notwendiges Arbeits uten
sil zur Verfügung gestellt.

Sollten Sie an Ihrem Arbeitsplatz entweder Schutz
brillen oder Sehhilfen im Sinne einer Bildschirmbril
le benötigen, sprechen Sie gern Ihren Betriebsarzt, 
Ihre Fachkraft für Arbeitssicherheit oder auch uns 
als Gewerkschaft an. n

Gut sehen
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Tarifarbeit der Nordkirche
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

die Tarifarbeit der Nordkirche ist drei
schneidig:

1. das Thema grundsätzlich Einheitli
ches Arbeitsrecht der Nordkirche,

2. Pflege des Mantels KAT,
3. neue Anlagen zum KTD.

Das einheitliche Arbeitsrecht der Nord
kirche wird ja schon seit Jahren hin und 
her diskutiert. Es wird auf verschiedenen 
Ebenen, in verschiedenen Gremien, mit 
verschiedenen Experten und mit verschie
denen Entscheidungsträgern diskutiert 
und dokumentiert. 
Hier geht es um die Kompetenz und 
Zuständigkeit der Nordsynode und der 
beiden Kirchenkreise Mecklenburg bzw. 
Pommern.

Kurz berichtet: Wenn die Landessynode, 
gleich wie, entscheidet, müssen die bei
den vorgenannten Kirchenkreise im Rah
men eines sog. Anwendungsgesetzes 
noch entscheiden, ob sie das Gesetz und 
die Entscheidung der Landessynode der 
Nordkirche übernehmen oder ob alles 
beim Alten bleibt.

So gibt es auf verschiedenen Ebenen un
terschiedliche Gespräche. Das Interes
santeste aus unserer gewerkschaftlichen 

Sicht dürfte sein, dass es eine Arbeits
gruppe gibt, die aus den Gewerkschaf
ten besteht, dem Arbeitgeberverband, 
den Dienstnehmervertretern (Arbeitneh
mer aus Mecklenburg und Pommern) 
sowie den Dienstgebervertretern aus 
Mecklenburg und Pommern, die sich bis
her mehrere Male zusammengesetzt ha
ben.

Im Rahmen dieser Arbeitsgruppe wur
de benannt, dass es Bedingungen geben 
sollte, wie die Beschäftigten sich in ei
ner tarifrechtlichen Regelung vertreten 
lassen sollten. 
__ So gab es die Idee der Arbeitsrechtli

chen Kommission Mecklenburg und 
Pommern, die dieses offensichtlich 
gemeinsam erarbeitet hat, dass Mit
glieder der zukünftigen tarifrechtli
chen Regelung unbedingt Mitglied 
der evangelischlutherischen Kirche – 
hilfsweise einer ACKKirche – sein 
müssen.

__ Die zweite Voraussetzung wäre aus de
ren Sicht, dass es ausschließlich Men
schen sind, die auch bei Kirche und 
Diakonie beschäftigt sind.

Des Weiteren gibt es die Idee, dass sich der 
jetzige bestehende Arbeitgeberverband 
neu organisiert bzw. strukturiert. Zu dem 
letzten Punkt werden wir als Gewerk
schaft nichts mitzureden haben, aber 
auch nicht mitreden wollen. Dies muss 

ausschließlich die Dienstgeberseite klä
ren. 

Interessant ist, dass die beiden ersten 
Bedingungen sowohl in der Praxis als 
auch in der Theorie von uns, der Kirchen
gewerkschaft Landesverband Nord, schon 
vollends umgesetzt werden. Von daher 
haben wir dort keine Berührungsängs
te bzw. bedarf es noch nicht einmal ei
ner Satzungsänderung.

Spannend bei dieser Frage ist aber, ob 
und in welcher Form Berufsverbände 
sich hier wiederfinden? In den Kirchen
kreisen Mecklenburg und Pommern wird 
die Arbeitsrechtliche Kommission über 
die Mitarbeitervertretungen und über 
Berufsverbände besetzt. Dies findet sich 
natürlich in einem Tarifvertragsmodus 
nicht wieder.

Aus den Reihen der Kirchengewerkschaft 
gibt es Kolleginnen und Kollegen, die 
in der Arbeitsrechtlichen Kommission 
sitzen, Mitglied der Kirchengewerkschaft 
sind und wenn diese es wollten, im Rah
men ihrer Mitgliedschaft sich in die Ta
rifkommission wählen lassen könnten.

Es ist nach unserer Rechtsaufassung un
streitig, dass bei einer tarifrechtlichen 
Regelung im Sinne des Tarifvertragsge
setzes nur Mitglieder der Gewerkschaf
ten bzw. die Gewerkschaften alleine die 

Tarifarbeit der Nordkirche: Das Interessanteste aus unserer gewerkschaftlichen Sicht dürfte sein, dass es eine Arbeitsgruppe gibt,  
die aus den Gewerkschaften besteht, dem Arbeitgeberverband, den Dienstnehmervertretern (Arbeitneh mer aus Mecklenburg und  
Pommern) sowie den Dienstgebervertretern aus Mecklenburg und Pommern. 



LV Nord

keit gibt, eine betriebsinterne individu
elle Möglichkeit herbeizuführen.

Viele kennen das Problem: Sie fangen 
z. B. offiziell am 1. Mai 2018 an. Da dies 
aber ein Feiertag ist, beginnt die eigent-
lich praktische Arbeit am 2. Mai. So wä
re rein rechtlich der Fall gegeben, dass 
es sich um keinen vollständigen Monat 
im Sinne des Bundesurlaubsgesetzes 
bzw. unseres Tarifvertrages handelt. Ei
nige Arbeitgeber haben dies für sich ent
deckt und daraus abgeleitet, dass es kei
nen Urlaubsanspruch geben würde. 
Dies haben wir im Einvernehmen mit 
der Arbeitgeberseite dahingehend neu 
formuliert, dass ein durch Wochenende 
oder Feiertag verzögerter Beginn des Ar
beitsverhältnisses bei der Berechnung 
des Urlaubsanspruchs unschädlich ist.

Beispielhaft war hoch strittig die Frage, 
ob es eine Umformulierung im Tarifver-
trag geben kann, die das Zeitsparkon-
to eines Arbeitnehmers neu definiert?
Bisher gibt es die sog. KannRegelung. 
Nun sollte aufgrund der Forderung der 
Kirchengewerkschaft eine Änderung vor
genommen werden, die da heißen soll
te, dass auf Wunsch des Arbeitnehmers 
ein entsprechendes Zeitsparkonto ein
gerichtet wird. 
Hier ist es noch zu keiner abschließen
den klärenden Regelung gekommen.

Genauso schwierig ist bis zum Redak-
tionsende das Thema der Eingruppie-
rung von Heilerzieherinnen und Erziehe-
rinnen, die in der Tätigkeit einer Heilpä-
dagogin sind. Hier haben beide Partei
en noch Klärungsbedarf, so dass dieses 
dann in der neu terminierten August
Sitzung 2018 weiter diskutiert wird.

Tarifkommission und die Verhandlungs
gruppe besetzen.

Wir glauben aber als Tarifkommission 
und als Landesvorstand Nord der Kirchen
gewerkschaft, dass wir hier keine Schwie
rigkeiten haben werden, unsere Kolle
ginnen und Kollegen entsprechend zu 
motivieren bzw. mit einzubinden.

Parallel zu dieser vorgenannten Arbeits
gruppe gibt es eine, die versucht, mit 
einem kleinen arbeitsfähigen Kreis die 
Eckpunkte für eine mögliche theoreti
sche Zusammenlegung der KAVO und 
des KATs als Mantel zu diskutieren. 
Hierbei ist aber festzustellen, dass es sich 
um eine Arbeitsgruppe handelt, die mög
licherweise eine Argumentationspositi
on für eine tarifrechtliche Regelung sein 
kann, wenn es denn einen gemeinsam 
vorgeschlagenen Entwurf geben sollte.

Unstreitig dürfte aber auch an dieser Stel
le sein, dass der eigentliche Mantel und 
insbesondere die Überleitung und die 
entsprechende Entgelttabelle dann von 
der gewerkschaftlichen Seite als auch 
von der Arbeitgeberseite (VKDA) zu ver
handeln ist. 

Die jetzt bestehende Arbeitsgruppe hat 
in dem Sinne kein Verhandlungsman
dat.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, zu die
sem Thema wird es nun auch in den 
nächsten Monaten noch einmal hoch 
spannend, weil Anfang 2019 die dann 
neu gewählte Synode dieses Thema zur 
Beratung und Beschlussfassung auf der 
Agenda hat. So werden wir, die Kirchen
gewerkschaft, keiner Situation, keiner 
Diskussion aus dem Wege gehen, um un
sere Idee und unseren Auftrag der Kol
leginnen und Kollegen für ein einheit
liches Arbeitsrecht der Nordkirche zu 
diskutieren.

Die Tarifkommission der Kirchenge-
werkschaft beschäftigt sich gerade in-
tensiv mit der sog. Tarifpflege für den 
KAT-Bereich. Der KAT als Kirchlicher 
ArbeitnehmerinnenTarifvertrag für den 
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Tarifarbeit der Nordkirche

verfasst kirchlichen Bereich wird ak tuell 
immer weiter gepflegt.

Da wir bis zum Redaktionsschluss zwar 
schon Verhandlungsergebnisse haben, 
die auch in einem sog. Tarifvertragsent
wurf liegen, aber noch nicht unterzeich
net sind, ist alles, was nun folgt, unter 
Vor behalt.

Bei den letzten Verhandlungen wurde 
z. B. über die Eingruppierung der Kirchen
musikerinnen und Kirchenmusiker ge
sprochen. Hier soll es eine Anpassung 
auch im Kontext zu dem Bereich Meck
lenburg Pommern geben, und es sollen 
neue Definitionen für Kirchenmusiker 
A, B und C herbeigeführt werden.

Es gab noch einige Kleinigkeiten, die 
durch die Anpassung des Sozial und 
Erziehungsdienstes in den Abt. 1 und 2 
deutlicher formuliert werden mussten.

Eine spannende Diskussion mit den 
Dienstgebern gab es über die Frage von 
arbeitgebergeförderten E-Bikes. Hier 
ging es um die Grundsatzfrage, ob wir 
tarifrechtlich festhalten können, sollen 
oder müssen, dass der Arbeitgeber auf 
Wunsch des Arbeitnehmers den steu
erlichen Rahmen für eine Fortbewegung 
durch ein EBike inkl. privater Nutzung 
erlauben soll. 
Dies Thema wurde steuerrechtlich sehr 
interessant diskutiert, und es hat auch 
wei  tergedacht rentenrechtliche Aus wir
kun gen.
Nach einigen Diskussionen hin und her 
haben sich die Tarifvertragsparteien – 
sprich unsere Tarifkommission und 
der VKDA – darauf verständigt, eine sog. 
Öffnungsklausel mit einzubauen, die den 
jeweiligen Mitarbeitervertretungen und 
den Dienstgebern vor Ort die Möglich >>>

Viele kennen das Problem: Sie fangen z. B. offiziell am 1. Mai 2018 an. Da dies aber ein 
Feiertag ist, beginnt die eigentlich praktische Arbeit am 2. Mai. 



Fo
to

s:
  H

ub
er

t  B
aa

lm
an

n

Kirchengewerkschaft  Info 2 __ 201812

__ Bist Du/sind Sie Mitglied der Kirchen
gewerkschaft?

__ Hast Du/haben Sie Interesse an Ar
beitsbedingungen/Arbeitsrecht?

__ Nimmst Du/nehmen Sie in Deinem/
Ihrem Berufsfeld Missstände wahr?

__ Möchtest Du/möchten Sie mitgestal
ten und das, was nicht so gut läuft, 
verändern?

Wurde mindestens eine Frage mit ja 
beantwortet, dann bist Du/sind Sie „die 
richtige Frau/der richtige Mann“!!!

Wir suchen zur Unterstützung unseres 
Teams im Landesvorstand Nord Mitglie
der, die in ihrer Berufsgruppe, in der 
Kollegenschaft und in der Region „Augen 
und Ohren“ öffnen und gewerkschaftli
che Basisarbeit tun.

Wir bieten Unterstützung bei allen Frage
stellungen durch unsere kompetente Ge
schäftsstelle sowie durch die Vorstands
mitglieder. 

Mitgestalten macht Spaß – ich kann aus 
der „Grummelecke“ herauskommen!

Haben wir Interesse geweckt?

Dann bitte in der Geschäftsstelle mel
den – schriftlich, telefonisch oder per 
Mail.

Bewerbungen erwarten wir bis zum 
01.08.2018, danach werden wir uns zu 
einem ausführlichen Gespräch treffen, 
um „alles“ miteinander zu besprechen.

Wir freuen uns auf Dich/Sie und auf 
eine gute Zusammenarbeit!!! n
__ Karin Jensen-Bundels, Mitglied des 

Vorstandes Landesverband Nord. 

LV Nord

„Stellenausschreibung  

der besonderen Art“

Der zurzeit arbeitsreichste Part 
der Ta rifkommission ist der KTD.

Unter dem Stichwort Pflege gab und gibt 
es den Ehrgeiz der Tarifvertragspar tei
en, neue Abteilungen in den KTD einzu
bauen. Geschuldet ist dies der Tatsache, 
dass es in vielen pflegerischen Berufen 
neue Berufsbezeichnungen gibt, es mehr 
an Zusatzqualifikationen, Neustrukturie
rungen und an neuen Begrifflichkeiten 
gibt. Auch wissen wir, dass eine höhere 
Wertschätzung für die Kolleginnen und 
Kollegen in der stationären als auch in der 
ambulanten Pflege sowie in AkutKran
kenhäusern notwendig ist. Hier sei das 
Stichwort Fachkräftemangel benannt.
So hat sich die Tarifkommission der Kir
chengewerkschaft intensiv mit der sog. 
neuen Abteilung 3 als Entwurf für statio
näre und ambulante Pflege auseinander
gesetzt. Nach aktuellem Stand (9. April 
2018) sind wir uns in 99 % aller Positio
nen einig geworden. 
Den Entwurf werden/werdet Sie/Ihr in 
den nächsten Wochen über unser On
lineSystem erfahren bzw. über die nächs
te „Kirchengewerkschaft Info“.

Wie ja schon benannt, gibt es eine Ab-
teilung 4 Krankenhäuser.
Hier haben wir festgestellt, dass der Dis
kussionsbedarf besteht der einzelnen 
Entgeltgruppen, die dann nicht mehr E 
heißen, sondern Entgeltgruppe EK für 
K = Krankenhäuser. 

Hier hat sich herauskristallisiert, dass 
es sowohl in der Ausbildung als auch in 
der Vergütung und in der Berufsbezeich
nung Unterschiede gibt, die zum Teil 
über die Bundesländer hinweg anders 
refinanziert und anders anerkannt wer
den. Dies macht die Arbeit nicht unbe
dingt einfacher, weil wir nicht nur bei 
der Frage der einzelnen Entgeltgruppen 
zu diskutieren haben, sondern wir haben 
auch die jeweiligen Ausbildungen und 
den Umfang der Ausbildung zu berück
sichtigen, die dann wiederum noch ge
prüft werden müssen, ob Hamburg oder 
SchleswigHolstein anders aufgestellt 
sind.
Auch neue Berufsgruppen bzw. Berufs
bezeichnungen werden hier einzupfle
gen sein.
Nach Einschätzung der Tarifkommissi
on sind wir auf einem sehr guten Weg, 
aber hier ist definitiv das letzte Wort noch 
nicht gesprochen. 

Hierzu können alle, die im OnlineSys
tem unterwegs sind, das auf den Inter
netseiten oder im Newsletter verfolgen.
Diejenigen, die nicht im OnlineSys
tem unterwegs sind, haben die Option, 
sich in der Geschäftsstelle zu melden 
und jeweils um weitere aktuelle Informa
tionen zu bitten oder die nächste „Kir
chengewerkschaft Info“ abzuwarten. n

__ Hubert Baalmann, 
 Gewerkschaftssekretär 

>>>

Es gibt eine Abteilung 4 Krankenhäuser – und es besteht Diskussionsbedarf.
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Nachruf   I  Anzeige

Glückstädter 
Werkstätten

Nachruf 
Ulrich (Uli) Butz

13

HansUlrich Butz schied 2009 zu seinem sechzigs
ten Geburtstag als Kirchenrechnungsführer aus 
dem kirchlichen Dienst aus.
Er arbeitete zwanzig Jahre für das Personal, Haus
halts und Kassenwesen sowie für die Grundstücks
bewirtschaftung der PaulGerhardtGemeinde in 
Kiel NeumühlenDietrichsdorf.
Dem gebürtigen Stettiner ist die Kirchengemeinde 
bereits seit seiner Zeit als Konfirmand bekannt.
Neben seiner hauptamtlichen Arbeit hat Butz sich 
ehrenamtlich für die Gemeinde als Jugend und 
Pfadfindermitarbeiter eingesetzt. Ebenso hat er im 
Redaktionsteam des Gemeindebriefes und im Kir
chenvorstand mitgewirkt. Dafür wurde HansUl
rich Butz von dem damaligen Probst Knut Macken
sen für seine Verdienste um die Gemeinde mit dem 
AnsgarKreuz der Nordelbischen Kirche ausgezeich
net.
HansUlrich Butz war stetes Mitglied im VKM. In der 
Regionalgruppe Kiel war er teilweise als Vorstands
mitglied und teilweise als Vorsitzender tätig. Für die 
Geschäftsstelle in Hamburg stand er gerne als Revi
sor zur Verfügung.
Den Mitglieder und Berufsgruppentag in Kiel hat
te HansUlrich Butz im Jahr 2001 in Kiel organisiert. 
Rund 250 Mitglieder wurden dank seiner Organi
sa tion in seiner geliebten PaulGerhardtKirchen ge
mein  de untergebracht.
Die ehrenamtliche Tätigkeit für die damals noch be
stehende Regionalgruppe Kiel endete zum 30.06.2013.

„Ich kann mich an den Kollegen Butz als akribischen 
Kassenprüfer erinnern und zum Schluss als begeis
terten HobbyFotograf. Grundsätzlich war er eine 
treue Seele und gerade in der Kirchenkreisgruppe 
Kiel sehr engagiert“. (KlausDirk Wildoer, damaliger 
Vorsitzender des VKMNordelbien) n

__ Ursula Herrmann, Kiel



Unter diesem Stichwort fand vom 9. bis zum 13. Mai 2018 der 

101. Katholikentag in Münster statt. Für die Kirchengewerkschaft 

war es der zweite Katholikentag. Der zweite zusammen mit  

dem ZKD (Zentralverband der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

in Einrichtungen katholischer Kirchen Deutschland e. V.).

Katholikentag
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Deutscher Katholikentag 
Münster 2018

 W ie beim 100. Katholiken
tag in Leipzig hatten sich 
der Bundesvorstand des 

ZKD und der Bundesvorstand der Kir
chengewerkschaft im Rahmen eines 
ökumenischen Standes darauf verstän
digt, sich auf der Kirchenmeile zu prä
sentieren. Mit Kollegen aus dem Lan
desverband Hessen und Nord sind wir 
dann in gewohnter Weise auch vom 
Kirchentag am Tag vorher angereist, um 
unseren Stand aufzubauen und zu prä
sentieren. 

Kirchengewerkschaft  Info 2 __ 201814

Hohes Interesse auf dem Präsentationsstand der Kirchengewerkschaft 
und des ZKDs.
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Der offizielle Ablauf begann mit dem 
Abend der Begegnung am Mittwoch
abend mit dem offiziellen Eröffnungs
teil. Die Kolleginnen und Kollegen der 
Kirchengewerkschaft sowie des ZKDs 
hat insbesondere die Eröffnungsrede des 
Bundespräsidenten FrankWalter Stein
meier beeindruckt. Es ist ihm gelungen, 
in seiner kurzen, prägnanten Rede alle 
wichtigen Teile der Zeitgeschichte un
ter dem Thema Frieden zu benennen. So 
wurden das Unglück von Münster, die 
politische Diskussion des Weltfriedens, 
Atomabkommen, die Frage um das Kru
zifix in den Behörden von Bayern sowie 
der offizielle Slogan des Katholikentags 
„Suche Frieden“ thematisiert.

Die Atmosphäre,  

wie man sie von den  

Katholiken und  

Kirchen tagen her  

kennt, war positiv  

beeindruckend. 

Die Pressestelle des Katholikentages hat 
vermeldet, dass mehr als 75.000 Teilneh
mer auf dem Katholikentag waren und 
dies der bestbesuchteste seit 1990, also 
nach dem Mauerfall in Berlin, war.

Die hohe Teilnehmerzahl haben wir na
türlich auch auf unserem Stand gemerkt. 
Ausnahme war der Donnerstag (leider 
schwer verregnet), aber die Besucher

ströme nutzten unseren Stand, um ei
nerseits solidarische Grüße zu übermit
teln, andererseits ihre Situation zu be
nennen; aber auch, und dies war für die 
Standbesetzung des ZKDs und der Kir
chengewerkschaft auffällig, um die Fra
ge nach der Gewerkschaft in Kirche zu 
stellen und um Antworten zu erhalten. 
Wie wir es ja aus den letzten Jahren ken
nen, ist der Bekanntheitsgrad bzw. die zu
gegeben etwas skurrile Frage „Ist eine Ge
werkschaft in der Kirche zulässig?“ in 
diesem Jahr wieder extrem häufig ge
stellt worden.

Eine weitere Frage war die Abgrenzung 
zwischen Gewerkschaft und Mitarbeiter
vertretung. Viele Standbesucher haben 
gesagt: „Nee, brauche ich nicht, weil ich 
ja eine Mitarbeitervertretung habe“. Als 
wir dann in vielen, wahrscheinlich Hun
derten von Gesprächen mitgeteilt haben, 
worin der Unterschied liegt, gab es doch 
eine Verwunderung und ein höheres In
teresse, sich doch einmal mit dieser Fra
ge intensiver zu beschäftigen.

Wir haben festgestellt, dass sich die Pro
blematik, ob sie sich im caritativen oder 
im diakonischen Bereich befindet oder 
in der katholischen oder evangelischen 
Kirche, in 90 % aller Fälle gleicht.
  
Kirche ist ein Wirtschaftsunternehmen, 
das, wenn wir es kritisch rückblickend 
betrachten, relativ rücksichtslos mit den 
Bedürfnissen der Beschäftigten in den 
diakonischen, caritativen, katholisch und 
evangelisch verfassten Kirchen umgeht. 
Dies sind Alarmzeichen, die auch viele 
Standbesucher durch die Mitnahme des 
Flyers oder weiterer Givings, die wir als 
Kirchengewerkschaft dabei hatten, zur 
Erinnerung dokumentierten.

Zur Erinnerung heißt nicht als Souvenir, 
sondern zur Erinnerung: „Ich werde das 
in den nächsten Tagen noch einmal le
sen bzw. im Internet recherchieren.“

Schauen wir, einen Tag nach dem Katho
likentag, auf unsere statistischen Zahlen, 
sowohl im Internet als auch auf unserer 
Facebookseite, so kann man durchaus ei
nen höheren Zugriff vermelden. Ob sich 
diese Kolleginnen und Kollegen dann 
bei der Kirchengewerkschaft oder bei dem 
ZKD als Mitglieder im Rahmen einer So
lidarität oder einer notwendigen Rechts
beratung melden, werden die nächsten 
Wochen zeigen.

Aus den Reihen der Standbesetzung wur
de noch einmal deutlich, dass sich zumin
dest im Bereich der katholischen Kirche 
eine Berufsgruppe dringend organisie
ren muss, und zwar die verbeamteten 
Pastorinnen und Pastoren.

Aus dem Bereich der evangelischen Kir
che wissen wir, dass es dort Pfarrerverbän
de und Pfarrerorganisationen gibt. Dies 
ist, so haben wir seitens der Standmann
schaft recherchiert, im Bereich der ka
tholischen Kirche nicht zu finden, was 
uns auch viele aus dem Bereich der ka
tholischen Kirche bestätigten. Die Her
ausforderungen, die sie zu meistern ha
ben, ist, als Theologe einen Verwaltungs
apparat zu formen, aufrechtzuerhalten, 
zu verwalten, der durch die Zusammen
legung von einer Gemeinde zu bis zu 7/9 
Kirchengemeinden eine echte mensch
liche, körperliche, psychische und physi
s che Belastung ist.

So haben viele mitgeteilt, dass die Per
spektive, dass ihre einzelnen Bischöfe ge
mäß Dekret voraussichtlich bis zum 75. 

Das Schloss Münster war in unmittelbarer Nähe und eine der 
Hauptaktionsflächen des Katholikentages.

Die Gruppe von Erzieherinnen hat großes Interesse an der  
Veränderung der Arbeitsbedingungen.



Katholikentag

tionen oder nach Gemeinsamkeiten zu 
suchen. Der große Gedanke der Solida
rität, den wir natürlich aus der Kirchen
gewerkschaft heraus kennen, muss – so 
die Kollegen der Standmannschaft – 
noch einmal neu aufgebaut werden.

Der Zeitpunkt einer  

Mitgliedschaft in der  

Kirchengewerkschaft 

oder im ZKD…

Es mag am Katholikentag liegen, aber 
es gab schon bei uns das Gefühl, dass 
der Zeitpunkt einer Solidarität und da
mit einer Mitgliedschaft in einer Ge
werkschaft oder ggf. im ZKD groß sein 
könnte, wenn es denn in letzter Konse
quenz die Kolleginnen und Kollegen 
auch so für sich mitnehmen und den 
letzten Schritt der Unterschrift einer 
Beitrittserklärung vollziehen. 

So haben wir mit vielen Berufsgruppen 
sprechen können, die klar formuliert ha
ben, sie möchten, dass ihre Berufsgrup
pe gestärkt wird. Das waren nicht nur 
die uns bekannten Erzieherinnen und 
Erzieher, die Pflegekräfte, sondern auch 
Pastoralreferenten, Gemeindereferenten, 
Heilpädagogen oder auch andere sehr 
katholisch spezifizierte Berufsgruppen.

In den kleinen Zwischengesprächen, die 
wir mit den Kollegen des ZKD hatten, 
und auch in den Feierabendgesprächen 
hat sich herauskristallisiert, dass auch 
wir den Anfang machen sollten, mehr ge
meinsam zu tun. Hier gibt es aber durch
aus noch viel Klärungsbedarf. Es sind 
noch viele Gespräche zu führen, und es 
müssen weitergehende Ideen, Strategien 
und Wünsche formuliert werden, die dann 
von den jeweiligen Bundesvorständen 
in ihren Gremien bis in die letzte Spitze 
Deutschlands kommuniziert werden 
müssen.

Wir wissen, dass dieses ein langer Weg 
ist, wir wissen, dass wir es wollen, und 
wir wissen, dass wir verschiedene Ver

bände wie z. B. den Verband der Pfarr
haushelferinnen, den Verband der Pfarr
sekretärinnen oder auch noch andere 
Berufsverbände wie z. B. die der Küster, 
der Friedhofsmitarbeiter neu heraus
fordern müssen.

Die Tage Donnerstag, Freitag und Sams
tag, an denen wir von 10:30 Uhr bis 19:00 
Uhr mit den Kollegen auf dem Schloss
platz in Münster diskutiert haben, waren 
immer wieder geprägt von großer Ge
mütlichkeit, von Ruhe und Genießen, da 
an den Tagen die Sonne ihr Bestes tat 
und auch die Kolleginnen und Kollegen 
sich zum Teil bei uns, dem Stand Kirchen
gewerkschaft/ZKD mit Kaffee, Süßwa
ren (gegen Unterzuckerung) sowie Mine
ralwasser versorgt haben.

Der Bundesvorstand wird nun die nächs
ten Wochen nutzen dürfen, sich inten
siver mit den mitgebrachten Fragen, Wün
schen und Anregungen auseinander
zusetzen und darüber nachzudenken, 
wie die gemeinsame Arbeit im katholi
schen Bereich mit anderen Verbänden, 
Organisationen und nicht zuletzt mit dem 
ZKD aussehen kann, aussehen wird oder 
aussehen soll. Sicher ist, wir haben bei 
vielen Eindruck hinterlassen, da eine 
Kirchengewerkschaft auf dem großen 
Schlossplatz definitiv „Aufsehen“ bei den 
kirchlich Beschäftigten/Mitarbeitenden 
hervorgerufen hat.

Im Verhältnis können wir sagen, dass es 
nicht nur der bestbesuchteste Katholi
kentag in der Statistik war, sondern wir 
als Standbesetzung haben auch im Ver
hältnis zu den ganzen Jahren viel mehr 
an Informationsmaterial verteilt, viel 
mehr Gespräche geführt, viel mehr Ideen 
mitgenommen, uns viel mehr ausge
tauscht und viel mehr Kaffee und Was
ser getrunken als in den letzten Jahren 
auf den Katholiken oder Kirchentagen. 
Wir, die Standbesetzung, waren erschöpft, 
zufrieden, motiviert – und vielleicht se
hen wir uns mit einer neuen Standbe
setzung auf dem evangelischen Kirchen
tag oder dem nächsten Katholikentag 
wieder.

Mit solidarischen Grüßen und Wün
schen
__ Hubert Baalmann, 
 Gewerkschaftssekretär 

>>>
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Lebensjahr den Dienst in der Kirche, ka
tholischen Kirche, machen müssen, nicht 
unbedingt motivierende Wirkung gehabt 
hat. Auch wenn man sich die Krankheits
statistiken der katholischen Pfarrer an
schaut, sind auch diese alarmierend. Klar 
ist, dies ist kein Feld der Kirchengewerk
schaft, es ist aber mit Sicherheit ein gro
ßes Thema im Bereich des Katholiken
tages gewesen.

Inhaltlich gab es natürlich auch viele 
Themen theologischer, wirtschaftlicher 
und arbeitsrechtlicher Natur, ob es um 
den Arbeitnehmergottesdienst ging, ob 
es um Arbeitnehmerfragen im Bereich 
der Pflege, der Erziehungsdienste ging 
oder um die Frage der Vergütungen mit 
Blick auf den Fachkräftemangel. 

Auf dem Stand bei uns wurden viele The
men angesprochen, die einen regiona
len Bezug haben. So war natürlich auch 
das Thema Tarifverträge in der Caritas 
ein großes Thema, sich viele Arbeit neh
me rinnen und Arbeitnehmer dies wün
schen, aber selber trotz ihres starken 
Glaubens in und an der Kirche nicht an 
einen Tarifvertrag im Bereich der katho
lischen Kirche sowie der Caritas glauben 
mögen oder glauben können. Hier geht 
es auch darum, dass der Organisations
grad katholischer Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer noch viel geringer ist, 
als wir ihn im Bereich der evangelischen 
Kirche feststellen können.

Der Blick auf diese Realität zeigt noch ein
mal deutlich die Motivation der Stand
besetzung, hier weiterhin ein genaues 
Augenmerk darauf zu werfen sowie mit 
anderen Berufsverbänden, mit anderen 
Organisationen, die sich in dem Bereich 
engagieren, ins Gespräch zu kommen, 
nach Zusammengehen, nach Koopera

Durch die große Zeltbeschriftung wurde 
viel Interesse geweckt.



Kirchengewerkschaft  Info 2 __ 2018 17

Mitarbeitertretungen

Wenn also die neugewählten Mandats
trägerinnen und träger dieses Wissen 
nicht haben, bedarf es also einer entspre
chenden Schulung und insbesondere Li
teratur, die die Neueinsteiger schnell in 
die jeweilige Thematik einführen.

Hier ist es von besonderer Bedeutung, 
dass kompetente Fachliteratur für die Mit
arbeitervertretung angeschafft wird. Die 
entsprechenden Kosten für die Literatur, 
für die Onlineportale hat der Dienstge
ber zu tragen.
Erkundigen Sie sich gern bei den älteren 
Kolleginnen und Kollegen, was aus ihrer 
Sicht gut und wichtig ist. Auch die Ge
schäftsstelle der Kirchengewerkschaft 
hält eine Literatur und Onlineliste be
reit, von der wir ausgehen, dass sie zu 
der Basisausstattung eines jeden Mitar
beitervertretungsbüros gehören sollte.

Was braucht denn die Mitarbeiterver
tretung?
Es gibt Sachmittel, Büroräume, Smart
phone, Fachliteratur und Büropersonal.

Die Mitarbeitervertretung hat den An
spruch auf eine geeignete Ausstattung, 
um ihr Amt auszuführen, so sagen es das 
Mitarbeitervertretungsgesetz und die 
dazugehörige einschlägige Kommentie
rung. Zur Ausstattung gehören natür
lich solche Basics wie Computer, Tele
fon, Büroräume – manches Mal aber 
auch Büropersonal. Ob die jeweiligen 

Sachmittel erforderlich sind, ist in das 
Ermessen der Mitarbeitervertretung ge
stellt.

Nach der Rechtsprechung ist die Prüfung, 
ob ein Sachmittel zur Erledigung von 
Mitarbeitervertretungsaufgaben erfor
derlich ist und vom Arbeitgeber zur Ver
fügung gestellt werden muss, eine Ermes
sensentscheidung der MAV. Das bedeu
tet: Die Mitarbeitervertretung ist letzt
endlich der Entscheider.
Die Mitarbeitervertretung muss überle
gen, ob die Kosten zum Zeitpunkt ihrer 
Verursachung bei der gewissenhaften 
Abwägung aller Umstände zur sachge
rechten Erfüllung ihrer Aufgaben erfor
derlich sind, so sagt es die Rechtspre
chung. Hierbei sind der Maßstab bei der 
Prüfung nicht die subjektiven Interes
sen und Bedürfnisse, sondern es sind die 
betriebli chen Verhältnisse und die der 
Mitarbei tervertretung gestellten Aufga
ben.

Wie wir aus vielen Seminaren wissen, ist 
immer wieder die Frage schwierig, was 
denn die Normalausstattung eines Bü
ros für die Mitarbeitervertretung ist.
Hier kommt es nicht darauf an, ob es 
ein Mann, 5, 9 oder sogar eine 15köp
fige Mitarbeitervertretung ist. Der An
spruch ist für die Basis normal – sprich 
Büromaterial, Telefon, Faxanschluss, 
ein eigenes Telefaxgerät, abschließbare 
Schränke und Schreibtische.

Wichtig ist auch zu wissen, dass die Mit
arbeitervertretung sich nicht auf eine 
Mitbenutzung der beim Arbeitgeber 
evtl. vorhandenen Arbeitsrechtslitera
tur oder Mitbenutzung von anderen Bü
ros einlassen muss.
Es geht darum, den Kolleginnen und Kol
legen einen entsprechenden Schutzraum 
zu geben, der darauf hinweist, dass die 
Kolleginnen und Kollegen, die Beratungs
bedarf haben aber auch die Mitarbeiter
vertretung selber in einem geschützten 
Rahmen ihre Arbeit verrichten können.

So hat das Landesarbeitsgericht Schles
wigHolstein am 31.05.2017 unter dem 
Aktenzeichen: 1 TABV 48/16 entschie
den, dass der überlassene Raum oder 
die Räume funktionsgerecht ausgestat
tet sein müssen.
In dem zu entscheidenden Fall ging es 
um einen sog. 13erBetriebsrat, der durch 
diese LAGEntscheidung Recht bekom
men hat, dass ihm ein eigenes Büro, ein 
eigener Besprechungsraum und ein Kon
ferenzraum zusteht. 
Die Grundlage – und das ist noch ein
mal von besonderer Bedeutung – war für 
das Gericht die Arbeitsstättenverord
nung. Diese legt als Grundlage fest, dass 
ein Büro mit 20 qm nicht überdimensio
niert ist.

Von einigen Mitarbeitervertretungen wis
sen wir, dass Dienstgeber hin und wie
der überlegen, in Ermangelung eigener 
Räume in der Dienststelle, diese extern 
anzumieten.
Die Arbeitsgerichtsbarkeit hat aber ent
schieden, dass die Räume auch im Be
trieb liegen müssen. Nur ausnahmswei
se kann es eine externe Lösung geben, 
wenn der Fußweg nicht länger als 7,5 
Minuten beträgt.

Grundausstattung für 
Mitarbeitervertretungen
Nunmehr sind in fast allen diakonischen und kirchlichen 

Einrichtungen neue Mitarbeitervertretungen gewählt 

 worden. Dies bedeutet für Neueinsteiger für die neue 

Amtszeit eine Menge an Arbeit. Gefragt ist Grundwissen 

zum Mitarbeitervertretungsrecht, zu Arbeitsvertragsricht

linien, zur Kirchlichen Vertragsordnung oder dergleichen.

>>>
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Mitarbeitervertretungen

In der Gerichtsbarkeit wurde dann fest
gestellt, dass ein Fußweg, der länger als 
die vorgenannten 7,5 Minuten ist, eine 
Behinderung der Betriebsratsarbeit dar
stellt.

Häufig werden wir in der Rechtsschutz
abteilung der Kirchengewerkschaft in 
der Geschäftsstelle angefragt, ob es ei
nen Anspruch auf ein Smartphone oder 
ein Handy gibt?
Hier ist die Rechtsprechung noch nicht 
eindeutig und noch nicht abschließend. 
Man kann aber sagen, dass Betriebsräte 
und Mitarbeitervertretungen noch grund
sätzlich keinen Anspruch darauf haben.

Worauf Sie aber einen Anspruch haben 
ist, dass es separate Telefon und Inter
netanschlüsse gibt.
Also hat das Bundesarbeitsgericht in 
verschiedenen Fällen die Anspruchs
voraussetzungen entschieden.
Am 27.11.2002 (BAG E 104, 32) ist der 
Anspruch verfasst worden, dass ein Te
lefon mit Anrufbeantworter oder auch 
Telefone für jedes einzelne Betriebs
ratsmitglied gewährleistet sein muss.

Auch hatte das Bundesarbeitsgericht 
schon die Frage zu klären, ob Navigations
geräte für die Fahrten in die ausgelager
ten oder externen Dienststellen ei ne Er
forderlichkeit und damit eine dienstge
berfinanzierte notwendige Hilfe sind. Es 
wurde dahingehend entschieden, dass 
die Erforderlichkeit nachgewiesen wer
den muss. 

In der Regel, so wissen wir, werden weni
ge solche Anträge gestellt aber die meis
ten werden dann auch noch abgelehnt. 

Bei einer erhöhten Reisetätigkeit von Mit
arbeitervertretungsmitgliedern ist das 
Erfordernis eines Laptops oder Note
books zum Arbeiten gegeben. Somit wä
re hier der Nachweis erbracht und der/
das Laptop/Notebook dienstgeberseitig 
zu bezahlen.

Unter dem Aktenzeichen 5 TABV 23/15 
hat das Landesarbeitsgericht Schleswig
Holstein die Frage zu klären gehabt, ob 
die Mitarbeitervertretung, in dem Falle 
der Betriebsrat ein eigenes Postfach er
hält. Das Ansinnen des Betriebsrates soll
te sein, dass die Kommunikation mit den 
Beschäftigten an verschiedenen Stand
orten verbessert werden würde. Zu die
sem Zweck beabsichtigte der Betriebs
rat eine bislang genutzte Mailadresse in 
ein Postfach umzuwandeln, um direkt 
über die EMailVerteiler für die unter
schiedlichen Standorte Mitteilungen an 
die Arbeitnehmer zu versenden.
Das Landesarbeitsgericht hat dahinge
hend entschieden, dass dieses Funktions
postfach den betriebsverfassungsrecht
lichen Aufgaben des Betriebsrates dient 
und somit dienstgeberseitig einzurich
ten ist.

Mitarbeitervertretungen haben im Rah
men ihrer Tätigkeiten zum Teil einen 
sehr hohen verwaltungstechnischen und 
organisatorischen Aufwand. So kommt 

häufiger die Frage auf, ob durch diese 
Aufgaben der Anspruch auf eine Schreib
kraft oder weiteres Büropersonal gege
ben ist oder ob dieses zur Aufgabe der 
Freigestellten gehört?
Häufig sind Freigestellte, ohne ihnen 
zu nahe zu treten, nicht in der Lage, ent
sprechende Protokolle, Beschlüsse, Kom
munikation, Schriftsätze, Argumente in 
die Kommunikationssoftware entspre
chend einzupflegen. Somit ist es der/dem 
Mitarbeitervertretung/Betriebsrat auf
erlegt, den Bedarf festzustellen, ob und für 
welche Zeit sie/er jemanden zum Schrei
 ben braucht.
Die Mitarbeitervertretungsmitglieder 
sind grundsätzlich nicht verpflichtet, 
anfallende Bürotätigkeiten selbst zu er
ledigen. Also bedarf es der detaillierten 
Feststellung, ob und ab wann die Arbeits
belastung für den Betriebsrat/die Mit
arbeitervertretung steigt.
Wenn also im Rahmen der Tätigkeiten 
die Erforderlichkeit von Bürotätigkei
ten gegeben ist, weil es durch betriebli
che Veränderungen zu einer höheren 
Arbeitsbelastung innerhalb der MAV 
kommt, kann und darf entsprechendes 
Büropersonal nicht vorenthalten wer
den.
Die Gerichtsbarkeit geht davon aus, dass, 
wenn ein oder zwei Betriebsratsmitglie
der freigestellt werden, also für 200 bis 
500 Beschäftigte, eine Vollzeitkraft ge
rechtfertigt sein dürfte.
So hat das Bundesarbeitsgericht am 20. 
April 2005 unter dem Aktenzeichen 7 
ABR 14/04 geurteilt. n

__ Hubert Baalmann, 
 Gewerkschaftssekretär 

Wenn Sie als Mitarbeitervertretung hier-
zu Klärungsbedarf haben, sprechen Sie 
uns, die Rechtsschutzabteilung über 
unsere Syndikusrechtsanwältin Silvia 
Schmidbauer gerne an.
Wir prüfen und würden dann im Rahmen 
des Mitarbeitervertretungsgesetzes bzw. 
der Mitarbeitervertretungsordnung für 
Sie Ihre Rechte durchsetzen.

>>>

In der Gerichtsbarkeit wurde in einem Fall festgestellt, dass ein Fußweg, der länger als 
7,5 Minuten ist, eine Behinderung der Betriebsratsarbeit dar stellt.
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Gastbeitrag  |  Anzeige

Die Macht der Berührung

Ob Babys, die von der Mutter gestillt werden, Liebes
paare, die sich eng aneinanderschmiegen oder ein 
flüchtiger Begrüßungskuss: Körperkontakte beglei
ten unser Leben. Sie gehen buchstäblich unter die 
Haut, geben emotionalen Halt.
„Erst über den Körperkontakt zu anderen wissen wir, 
dass wir da sind“, erklärt Dr. Martin Grunwald von der 
Universität Leipzig, der sich intensiv mit der Macht 
der Berührung auseinandersetzt. Umso alarmieren
der die Diagnose, die er und andere Experten stellen: 
Be rührung kommt heutzutage oft viel zu kurz. „Ich 
denke, ein Großteil unserer Erkrankungen ist die Fol
ge von Vereinzelung und Vereinsamung, von Berüh
rungs und Körperlosigkeit“, ist der Psychologe und 
HaptikForscher überzeugt.
Was passiert im Körper? Um Berührungen in ihrer 
ganzen Komplexität wahrnehmen zu können, ist der 
Mensch mit einer feinsinnigen Empfangsanlage – der 
Haut – ausgestattet, die selbst kleinste Nuancen re
gistriert. Mit ihrer Hilfe merken wir zum Beispiel, oh
ne hinzusehen, ob uns jemand liebevoll oder gedan
kenlos streichelt. Im liebevollen Fall wird das Hormon 
Oxytocin freigesetzt. Dieses ist auch als „Kuschel Hor
mon“ bekannt und wirkt bei Menschen jeden Alters 
erwiesenermaßen spürbar wohltuend. Wenn wir je
manden umarmen, werden außerdem die Hormone 
Serotonin und Dopamin produziert, die Glücksgefüh
le, Wohlbefinden und Gelassenheit auslösen.
Während also Berührungen und körperliche Zuwen
dungen rarer zu werden scheinen, erfreuen sich „be
rührende“ Gegenbewegungen zunehmender Be
liebtheit: Die „Free Hugs“Kampagne zählt dazu. Sie 
wurde vom Australier Juan Mann begründet. Free 
Hugs heißt übersetzt GratisUmarmungen. Die Idee 
wurde erstmals 2001 mit dem Musikvideo „Everyday“ 
der Dave Matthews Band einer breiten Öffentlichkeit 
bekannt. 2004 begann Juan Mann in Sydney mit Free 
Hugs, indem er sich mit einem Schild in die Fußgän
gerzone stellte. Nachdem sich die ersten Leute dazu 
überwanden, den Fremden zu umarmen, erreichte sei
ne Idee nach und nach Kultstatus. Dass diese und ähn
liche Aktionen im Trend liegen, hat vermutlich auch 
etwas mit der ständig wachsenden Zahl an Singles zu 
tun. Laut einer Umfrage der Partnervermittlung „Eli
tePartner“ vermissen Singles Umarmungen mehr 
als Sex. n

__ Lucas Redecker, BKK Diakonie • Der vollständige 
Beitrag kann nachgelesen werden unter: https://www.
bkkdiakonie.de/diemachtderberuehrung/
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unsere Zivilgesellschaft bewegen. Die 
GEMEINWOHLÖKONOMIE bestimmt 
sich aus verschiedenen Ebenen, z. B. Wirt
schaft, Politik und Gesellschaft. Laut ei
ner Studie aus dem Jahre 2010, welche 
die BertelsmannStiftung durchgeführt 
hat, wünschen sich 88 % aller Deutschen 
und 90 % aller Österreicher eine neue ethi
sche Wirtschaftsordnung, die den Schutz 
der Umwelt und des so zialen Ausgleichs 
in der Gesellschaft stärker berücksich
tigt. Dieses hört sich gut an, ist eine gute 
These sowie auch eine ideologische For
derung.

So haben die Entwickler und Ideengeber 
der GEMEINWOHLÖKONOMIE eine 
Matrix erstellt, wobei dann jeder für sich 
sowie auch die einzelnen Unternehmen 
ihre eigenen Berührungspunkte überprü
fen können und sollen, z. B.: Woher be
ziehen wir als Einzelperson, aber auch 
wir als Kirchengewerkschaft unsere Pro
dukte, unsere Dienstleistungen? Ach
ten wir immer darauf, ob die sog. Liefe
ranten menschenwürdige Arbeitsplät
ze vorhalten? Geht es in den Einrichtun
gen, bei den Dienstleistern, den Unter
nehmen auch um Solidarität, Gerech
tigkeit – oder geht es ausschließlich da r
um, wirtschaftliche Rendite zu erzielen? 
Haben unsere Produkte eine ökologi

sich mit dem Wirtschaftssystem nicht 
nur in Deutschland, sondern europa 
und weltweit beschäftigt.
Der Mitinitiator der GEMEINWOHL
ÖKONOMIEBewegung, Christian Fel
ber, hat in einem seiner Bücher geschrie
ben: „Unser jetziges Wirtschaftssystem 
steht Kopf. Das Geld ist zum Selbstzweck 
geworden, statt ein Mittel zu sein, für 
das was wirklich zählt: Ein gutes Leben 
für alle.“

Herr Jotter und Frau Dr. Butscher haben 
darauf aufmerksam gemacht, dass in vie
len Verfassungen der politischen Länder 
festgeschrieben ist, sich um das Gemein
wohl der Menschen zu kümmern. So
mit geht es um die Frage, was ist denn 
eine GEMEINWOHLÖKONOMIE? Sie 
bezeichnet ein Wirtschaftssystem, das 
auf Gemeinwohlfördernden Werten auf
gebaut ist. Es geht um Veränderungs
hebel auf wirtschaftlichen, politischen 
und gesellschaftlichen Ebenen.

Zwischen der Gesetzgebung und der Ge
sellschaft liegen viele einzelne Bereiche, 
einzelne Teile, z. B. die einzelnen Unter
nehmen, unsere politischen sowie auch 
religiösen Gemeinschaften. Es liegen un
sere Bildungseinrichtungen dazwischen, 
die sich insgesamt und gemeinsam um 
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Ein Plenum, das nachdenklich zuhört und mitdenkt.

Am 20. und 21. April 2018 tagten die De-
legierten der einzelnen Landesverbän-
de auf der diesjährigen satzungsgemä-
ßen Bundesdelegiertenkonferenz im 
VCH-Hotel Am Schlosspark in Gotha.

 Die Delegierten hatten sich auf 
das Thema GEMEINWOHL
ÖKONOMIE verständigt – so

wohl im Ganzen als auch in der Grund
form, also was ist die Vision der GEMEIN
WOHLÖKONOMIE. So wurden als Re
ferenten Dr. Anke Butscher und Manfred 
Jotter, beide aus Hamburg, geladen.

Die Referenten führten ein mit einem 
Fragebogen, aus dem eine Bewertung zwi
schen 0 und 10 Punkten für einzelne Be
reiche der GEMEINWOHLMatrix zu 
beantworten war. Hintergrund war, dass 
viele Kolleginnen und Kollegen sich noch 
nicht weiter mit diesem Thema beschäf
tigt hatten. So sollte darüber ein Einstieg 
gefunden werden.

Wenn wir über GEMEINWOHLÖKO
NOMIE sprechen, geht es um ein Wirt
schaftssystem oder ein Wirtschaftsmo
del mit Zukunft?! Es gibt eine immer 
weiter steigende große Gruppe von Men
schen unterschiedlicher Herkunft und 
mit unterschiedlichem Background, die 



keit geachtet wird. Bei den Mengen an 
Papier, die in der Geschäftsstelle verar
beitet werden, wird auch Nachhaltigkeit 
geachtet. Fast alle Produkte, die wir im Be
reich der Printmedien herausgeben, las
sen wir in Werkstätten für Menschen mit 
Behinderungen produzieren. Auch haben 
wir im Laufe der letzten Jahre seitens der 
Geschäftsstelle immer darauf geachtet, 
dass unsere HighendGeräte wie PCs, 
Drucker, Kopierer, Fax mit wenig Strom 
auskommen sowie gar keine bzw. extrem 
wenig Schadstoffe ausstoßen.
Das ist unser kleiner Beitrag, den wir 
bisher liefern.

Auch arbeitsrechtlich ist die Geschäfts
stelle mit einer hohen Punktzahl verse
hen, da alle Beschäftigten tarifgebunden 
sind. Dies wurde dann in dem anschlie
ßenden Plenum noch einmal ausgewer
tet.

Nach dem sehr intensiven und diskus
sionsfreudigen Nachmittag ging es dann 
in die verdiente Abendruhe, wobei aber 
durchaus in vielen Köpfen noch weiter
gedacht und weiterdiskutiert worden ist.

Am Samstag hatte sich das Plenum ge-
mäß der Einladung des Bundesvorstan-
des mit verschiedenen Regularien zu 
beschäftigen. Nachdem die Tagesord
nung sowie das Protokoll der Bundes
delegiertenkonferenz aus Mai 2017 be
schlossen worden waren, begann der Bun
desvorsitzende Ralf Reschke mit seinem 
Bericht. Er berichtete von der Mitglieder
entwicklung zur Zusammen arbeit mit 
dem ZKD. Der ZKD ist die Berufsgemein
schaft „Zentralverband der Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter in Einrichtungen 
der katholischen Kirche Deutschlands 
e. V.“. Dieser hat seinen Sitz in Köln. Der 
ZKD und die Kirchengewerkschaft ha
ben vor zwei Jahren das erste Mal gemein
sam die Standbesetzung auf dem Ka
tholikentag in Leipzig durchgeführt. Dies 
wurde jetzt 2018 in Münster wiederholt. 

lichen Umfeld mit dem Beitrag für das 
Gemeinwe sen? Wird darauf geachtet, dass 
viele Sachen ausschließlich und auch al
le Sachen ausschließlich eine ökologi
sche Auswir kung haben? Gibt es den sog. 
ökolo gi schen Rucksack, den wir im Blick 
haben, wenn es z. B. um unsere Lebens
mittel geht? Auch müssten wir uns ge
sellschaftlich die Frage stellen: Inwie
weit wird und ist dies alles transparent 
für uns? Hat der Konsument die Möglich
keit, hinter die Kulissen zu schauen? Kön
nen wir als Endverbraucher in irgendei
ner Form die Auswirkungen beeinflus
sen?

Nach diesen Einstiegsfragen, Diskussio
nen und Klarstellungen zum Thema GE
MEINWOHLÖKONOMIE wurde dann 
in vier Arbeitsgruppen schwerpunktmä
ßig darüber gearbeitet, diskutiert, gestrit
ten: Was machen wir als Gewerkschaft 
damit? Wollen wir das für uns, wollen wir 
das für die Gesellschaft – oder ist dies nur 
eine tolle fixe Idee?

Natürlich müssen wir auch den gesunden 
Blick auf die Kirche sowohl im evange
lischen als auch im katholischen Be
reich werfen, und zwar auf solche The
men wie Arbeitszeiten, Gleitzeiten, um 
individuelle, z. B. familiäre Situationen 
zu lösen. Haben wir hierfür Lösungen? 
Ist dies mit Blick auf die Mitarbeitenden 
menschenwürdig geregelt? Des Weite
ren gehört in diese Rubrik auch alterns
gerechtes Arbeiten. Können wir als Ge
werkschaft z. B. fordern, dass jede diako
nische oder caritative Einrichtung oder 
auch die Kirchenkreise und Landeskir
chen zu ihren Jahresberichten auch 
Nachhaltigkeitsberichte abliefern?

Bei dem genauen Blick auf die Tätigkei
ten der Geschäftsstelle wurden schon 
einige Punkte erreicht. Natürlich nicht 
alle und nicht die 100 % aber wir stellen 
fest, dass seit längerer Zeit bei den Liefe
ranten, z. B. bei Strom, auf Nachhaltig

sche nachhaltige nachweisbare Kette? 
Sind gemäß der GEMEINWOHLÖKO
NOMIE die Transparenz und die Mitent
scheidung der einzelnen Beschäftigten 
in Unternehmen zu überprüfen?

Schauen wir einmal als Gewerkschaft auf 
den Bereich der Mitarbeitenden in den Un
ternehmen. Hier geht es nicht nur da r 
um, auf den bösen kapitalisierten Markt, 
insbesondere den OnlineMarkt zu se
hen, sondern auch in unsere Re gion, wo 
wir täglich unser Brot, unsere Milch und 
unseren Käse kaufen. Wie ist es hier mit 
der Menschenwürde am Arbeitsplatz? 
Wird dort vernünftig, insbesondere hin
sichtlich von Arbeitszeiten und Entgel
ten mit den Beschäftigten umgegangen? 
Sind z. B. im Blickwinkel der So lidarität 
und Gerechtigkeit Tarifverträge an der 
Tagesordnung, oder bewegen sich die Un
ternehmen, von denen wir etwas bezie
hen, ausschließlich im sog. Ersten Weg 
ohne Tarifvertrag, ohne feste verbindli
che unbefristete Arbeitsverträge? Wie 
ist es im Bereich der ökologischen Nach
haltigkeit? Werden das Verhalten und die 
Arbeit der Beschäftigten in Unternehmen 
auch ökologisch betrachtet, oder sind dies 
überhaupt keine Themen?

Natürlich dürfen wir als Gewerkschaft 
nicht den Blick auf die innerbetriebli
che Mitentscheidung verwehren. Durch 
die Medien sowie durch unser eigenes 
Handeln bleibt die Frage zu klären, ob 
es Mitentscheidungsrichtlinien – sprich 
Betriebsräte oder Mitarbeitervertretungs
einrichtungen gibt?

Ein Bezugs und Berührungspunkt ist 
das gesellschaftliche Umfeld. Wo achten 
wir persönlich auf die Fragen des Sinns 
und der gesellschaftlichen Wirkung unse
res Tuns, unserer Dienstleistung und un
serer Produkte? Achten wir dabei auch auf 
die Unternehmen, wo wir unseren tägli
chen Einkauf und unseren Konsum erle
digen? Wie ver hält es sich im gesellschaft >>>Fo
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Frau Dr. Anke Butscher GEMEINWOHLÖKONOMIE Herr Manfred Jotter, Hamburg, Unternehmensberater und  
GEMEINWOHL-Berater
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>>> Zwischenzeitlich hatte es, so Ralf Resch
ke, verschiedene Berührungspunkte/
Treffen gegeben, wo es um Gemeinsam
keiten ging und auch um Klärung, was 
uns trennt, um daraus Perspektiven zu 
entwickeln, ob und in welcher Form es 
möglicherweise weitere Zusammenar
beit gibt.

Ein weiteres Thema im Bundesvorstand 
waren mögliche Strukturveränderungen. 
Hier ging es um die innergewerkschaft
liche Diskussion, ob wir unsere Landes
verbände neu organisieren müss ten, ob 
wir weitergehende Strukturen schaffen 
müssten oder ob unsere Struk turen so 
reichen. Erreichen wir damit neue Mit
glieder, insbesondere in den Regionen, 
in denen es zurzeit noch keine aktuelle 
Arbeit in Landesverbänden gibt?

Seitens des Bundesvorstandes wurde 
berichtet, dass der evangelische Kir
chentag 2017 in Berlin auf dem Markt 
der Möglichkeiten unsere Arbeit vorge
stellt hat. Hier haben viele gute Gesprä
che stattgefunden. 

Darüber hinaus hat sich der Bundesvor
stand intensiv mit der Frage beschäftigt, 
ob wir, die Kirchengewerkschaft Bun
desebene und ihre Landesverbände, uns 
an der Arbeitsrechtsregelung der Dia
konie Deutschland in der ARK beteili
gen wollen? In allen Landesverbänden, 
auch wenn sie in ihrer regionalen ARK 
oder ADK sind, ist die Kirchengewerk
schaft derzeit nicht bereit, als Gewerk
schaft die Plätze zu besetzen.

Lobend wurde erwähnt, dass unsere Ak
tion zur Bundestagswahl 2017 in der 
Öffentlichkeit sowie bei den Mitgliedern 
großen Anklang gefunden hat. Der Bun
desvorstand hatte allen Parteien, die sich 
zur Wahl gestellt hatten, fünf Fragen zu
kommen lassen, die dann auf unseren 
Internetseiten veröffentlicht wurden so

wie die jeweilige parteipolitische Stel
lungnahme dazu. Hier wurde viel dar
auf zugegriffen, und es hat auch viel 
Diskussion vor Ort zu den einzelnen 
politi schen Aussagen gegeben.

Unter TOP 7.2 berichtete dann Wolfgang 
Lenssen aus dem Landesverband Baden, 
dass in der 17. KW ihre Landesversamm
lung stattfinden würde. Hier würde es 
einerseits um die Vorstandswahlen ge
hen sowie um die konkrete Arbeit in der 
Arbeitsrechten Kommission der evan
gelischen Kirche Baden. Vor Ort, so be
richtete Wolfgang Lenssen, gäbe es vie
le individuelle Anrufe zu unterschied li
chen Rechtsfragen.

Nach diesem Bericht ergriff dann der Lan
desvorsitzende aus Hessen, Burkhard 
Schops, das Wort und teilte mit, dass sich, 
nach einer basisdemokratischen Abfra
ge, der Landesverband Hessen der Kir
chengewerkschaft nun aktiv mit zwei or
dentlichen Mitgliedern an der Arbeits
rechtlichen Kommission beteiligen wird. 
Parallel dazu hat der vkm aus Hessen
Nassau seine Teilnahme an der ARK zu
gesagt. Die konstituierende Sitzung fol
ge noch, so dass dann abzuwarten wäre, 
welche gemeinsamen Ziele die Gewerk
schaft und der Verband verfolgen können.

Darüber hinaus hat sich der Landesver
band mit einer neuen Satzung bedacht. 
Auch wurden proportional viele neue 
Mitglieder gewonnen. Aktiv hat sich der 
Landesverband bei der Arbeitsrechtsre
gelungsordnung des Diakonischen Wer
kes Hessen beteiligt. So konnte dann auch 
aufgrund der bereits vorgenannten Ent
scheidung der Landesverband sich an 
der Arbeitsrechtsregelung beteiligen.

Innerhalb des Landesverbandes, so Burk
hard Schops, gab es dann den Wunsch 
eines arbeitsrechtlichen Ausschusses. 
Die Idee, die dahintersteht ist, dass nicht 
nur die zwei ordentlichen und die zwei 
stellvertretenden Mitglieder in der ARK, 
sondern der gesamte Landesverband sich 
durch seine Mitglieder aktiv an der Ent
wicklung, an der Gestaltung und an der 
Zukunft eines Arbeitsrechts der Diakonie 
Hessen beteiligen kann.

Der Landesverband Nord wurde seitens 
der Moderation unter 7.4 aufgefordert, 

seinen Bericht vorzutragen. Die Landes
vorsitzende Ursula Einsiedler berichte
te, dass auf dem letzten Verbandstag im 
Jahre 2017 schwerpunktmäßig das The
ma Gesundheitsschutz, Gesundheits
ma nagement behandelt worden ist. Der 
eigentliche inhaltliche Schwerpunkt ist 
zurzeit das einheitliche Arbeitsrecht der 
Nordkirche. Auch wenn man verfolgt, dass 
die Nordkirche seit sechs Jahren in ihrer 
jetzigen Form besteht, ist alles geregelt 
bis auf das einheitliche Arbeitsrecht. Strei
tig gestellt ist, ob die Synodalen der Nord
kirche sich im Jahr 2019 dann durch Kir
chengesetzgebung auf ein einheitliches, 
tarifrechtliches Gesetzgebungsverfahren 
einigen können? Der Landesvorstand 
und einige Kollegen der Tarifkommissi
on sind regelmäßig auf den synodalen 
Sitzungen, um dort mit den Entschei
dungsträgern konkret zu debattieren.

Des Weiteren ist ein Schwerpunkt die 
Mitgliederentwicklung bzw. die Mitglie
derwerbung. Hier hat sich eine eigene 
Arbeitsgruppe gebildet, die mit Profes
sionellen nach Lösungen, Wegen und 
Umsetzbarkeit sucht.

In der Reihenfolge als letzter Landesver
band hatte dann WeserEms das Wort. 
Auch hier hat zwischenzeitlich die Mit
gliederversammlung stattgefunden. Das 
Schwerpunktthema war die mögliche 
Neugründung eines KitaVerbandes im 
Bereich der Konföderation. Auch das The
ma Mitgliedergewinnung ist ein akti
ves, großes Thema im Landesverband. 
So wurde viel Infomaterial versandt und 
auf verschiedenen Mitarbeiterversamm
lungen die Kirchengewerkschaft vorge
stellt.

Auch im Bereich des Landesverbandes 
WeserEms nimmt diese mit einem or
dentlichen Sitz an der Arbeits und Dienst
rechtskommission der Konföderation 
Niedersachsen teil. Die Kollegen der ADK 
aus dem Landesverband geben regelmä
ßig weitere Informationen über einen 
Newsletter heraus.

Nach diesen Wortbeiträgen aus Weser
Ems wurde dann die Syndikusrechts
anwältin, Frau Silvia Schmidbauer, um 
ihren Bericht gebeten. Anhand einer 
Grafik wurde noch einmal deutlich von 
Frau Schmidbauer vorgestellt, dass die 

Zwei Delegierte des LV Baden
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Die Vorsitzenden Ralf Vullriede und Ralf 
Reschke

Zahl der Rechtsberatungen im Vergleichs
jahr 2017 wieder gestiegen ist. Dies ei
nerseits im Bereich der individualrecht
lichen Fragen, aber auffällig sind auch 
die Rechtsproblematik und die Rechts
fragen im Kollektivrecht (in Streitigkei
ten aus den mitarbeitervertretungsrecht
lichen Belangen). Da nicht alles so ein
fach auch in der ersten Instanz zu lösen 
sei, gab es Entscheidungen, die im Kir
chengerichtshof anhängig waren und 
dort auch entschieden worden sind.

Seitens der Geschäftsstelle wurde unter 
dem Punkt 7.7 über die aktuelle Arbeit 
sowie anhand statistischer Zahlen den 
Delegierten vorgetragen.

Nach einer kurzen Pause rief die Ta
gungsleitung zum TOP Mitgliederwer
bung auf. 
Aus den einzelnen Landesverbänden 
wurden den Delegierten dann die un
terschiedlichen Herangehensweisen, 
die unterschiedlichen Aktivitäten vorge
tragen. Durch die professionelle Beglei
tung innerhalb des Landesverbandes 
Hessen wurde über Mitgliederwerbung, 
deren Nachhaltigkeit eine Kontinuität 
sowie die langfristige Bindung von Be
schäftigten im Bereich der evangelischen, 
katholischen Kirche, Diakonie und Ca
ritas berichtet und diskutiert.
Ein wichtiger Bestandteil, so waren sich 
alle Delegierten einig, ist die Mitglieder
pflege. Ebenso ist zu überprüfen, ob das 
sog. „Kopfgeld“ für Werber in der Form 
so noch zeitgemäß ist?

Aus dem Landesverband Hessen wurde 
mitgeteilt, dass zurzeit darüber nachge
dacht und geplant wird, einen sog. „Road
trip“ zu initiieren, was bedeutet: Gewerk
schaftskollegen reisen im Bereich der 
Diakonie Hessen von Einrichtung zu 
Einrichtung, stellen sich vor, diskutie
ren mit den Kollegen über ihre Bedürf
nisse, ihre Sorgen und ihre Wünsche.
Weiterhin gab es im Rahmen eines Brain
stormings noch einmal die Idee, anders 
Werbung zu machen, wie z. B. durch ei
nen Imagefilm für die sozialen Netzwer
ke sowie Werbung in speziellen Fachzeit
schriften zu schalten.

Der Gewerkschaftssekretär und Ge
schäfts führer erläuterte dann die Finanz
situation. Im Geschäftszeitraum 2016 

und auch 2017 (wir haben immer einen 
Doppelhaushalt) wurden im operativen 
Geschäft positive Zahlen geschrieben.
Einige Wochen vor der Bundesdelegier
tenkonferenz hatten sich die Kassenprü
fer in der Geschäftsstelle eingefunden, 
um die Kassenprüfung gemäß Satzung 
vorzunehmen. Der Bericht der Kassen
prüfung wurde unter dem TOP 10 vor
gestellt, ein positives Ergebnis attes tiert 
und den Kolleginnen in der Geschäfts
stelle ein DANK für die umfangreiche 
vertrauensvolle Arbeit ausgesprochen.

Entsprechend der Regularien kam der 
Antrag unter dem TOP 11 Entlastung 
des Vorstandes für das Jahr 2017. Ein
stimmig wurde dann bei Enthaltung 
des Bundesvorstandes, der den Haus
halt zu verantworten hat, die Entlas
tung ins Protokoll geschrieben.

Die Mitglieder des Bundesvorstandes 
hatten für das Kalenderjahr 2018 und 
2019 einen neuen Haushaltsentwurf vor
gelegt, der dann den Delegierten vorge
stellt und erläutert wurde. Nach verschie
denen kleineren Diskussionen und Rück
fragen wurde dann dieser Doppelhaus
halt einstimmig beschlossen.

Mit Spannung erwartet wurde der TOP 
12, in dem die einzelnen Landesverbän
de ihre Anträge an die Bundesdelegier
tenkonferenz zu richten hatten. Die 
form und fristgerechten Anträge 1) bis 
3) wurden gemeinsam diskutiert, da sie 
sich in der Sache nicht viel unterschieden.

Es ging um die Frage der Zuordnung 
von Mitgliedern, die Umbenennung 
der verschiedenen Landesverbände so
wie die Mitgliederentwicklung.

Der Bundesvorstand erhielt aus der Dis
kussion heraus den Auftrag, sich noch 
einmal intensiver mit der Frage der Zu
ordnung und Umbenennung zu beschäf
tigen, so dass die nächsten Monate für 
eine weitergehende konkrete Diskussi
on sorgen sollen, so dass vielleicht, wahr
scheinlich die Bundesdelegiertenkonfe
renz 2019 sich abschließend damit be
schäftigen und eine Beschlussvorlage er
stellt werden sollte.

Der Bundesvorstand hat darüber hinaus 
dann unter dem TOP 13 mitgeteilt, dass 

sich die Kirchengewerkschaft um einen 
Stand auf dem Kirchentag 2019 in Dort
mund bemühen wird. So würden wir 
dann auf dem Markt der Möglichkeiten 
hoffentlich einen Stand erhalten. 

Aufgrund der Verschiebung der Tages
ordnung kam der neue TOP 14 „Kirchen
gewerkschaft Info“ auf die Tagesdiskus
sion. Der Kollege Vullriede hat in die Pro
blematik und die Thematik eingeführt. 
Innerhalb des Bundesvorstandes sowie 
in vereinzelten Landesverbänden wird 
darüber diskutiert, ob die „Kirchen ge
werkschaft Info“ in dem Umfang/in der 
Form noch zeitgemäß ist oder ob sich 
die Kirchengewerkschaft insgesamt in 
ihren Publikationen neu aufstellen muss, 
z.B. ausschließlich online, oder ob die 
Landesverbände als Delegierte lieber aus
schließlich die OnlineVersion hätten 
oder von beiden etwas? Auch hierzu wur
de intensiv und kontrovers diskutiert. 
Im Ergebnis würde dies bedeuten, dass 
wir mit unserer „Kirchen gewerkschaft 
Info“ sowohl im Print als auch im On
lineBereich publizieren.

Somit sind für die nächste Bundesde-
legiertenkonferenz, die voraussichtlich 
Anfang Mai 2019 stattfinden wird, ver-
schiedene Aufgaben und Themen be-
reits heute klar.

Mit einem besonderen Dank für das en
gagierte Diskutieren, Nachdenken, An
regen wünschte der Bundesvorsitzende 
ein schönes Restwochenende und eine 
gute Heimreise. n

__ Hubert Baalmann, 
 Gewerkschaftssekretär 
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Konstituierung der Arbeitsrechtlichen 
Kommission der Diakonie Hessen macht 
Weg frei für gemeinsames Arbeitsver-
tragsrecht 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach vier Jahren intensiver Gespräche und 
Vorbereitungen zeichnet sich mit der 
konstituierenden Sitzung der Arbeits
rechtlichen Kommission der Diakonie 
Hessen (ARK.DH) am heutigen Mittwoch 
in Frankfurt ein gemeinsames Ar beits
vertragsrecht für die Mitarbeitenden der 
Diakonie in Hessen sowie in Teilen von 
RheinlandPfalz und Thüringen (Schmal
kalden) ab. Bisher waren in den beiden 
Kirchengebieten Hessen und Nassau so
wie KurhessenWaldeck jeweils eigene 

Kommissionen gemeinsam mit der je
weiligen Landeskirche tätig. Nunmehr 
ist es gelungen, eine eigene Arbeitsrecht
liche Kommission für die Diakonie Hes
sen zu besetzen. 

Die ARK.DH setzt sich paritätisch aus 
sieben Vertretern und Vertreterinnen der 
Mitarbeitenden (Dienstnehmerseite) so
wie aus sieben Vertretern und Vertrete
rinnen von Leitungsorganen (Dienstge
berseite) aus dem Bereich der Diakonie 
Hessen zusammen. Auf Dienstnehmer
seite kommen fünf Mitglieder vom Ver
band für Mitarbeitende in der Evangeli
schen Kirche in Hessen und Nassau, der 
Evangelischen Kirche in KurhessenWal
deck und im Diakonischen Werk in Hes
sen e.V. (VKMHNKW) sowie zwei wei

tere Mitglieder vom Landesverband Hes
sen der Kirchengewerkschaft. Die sie
ben Mitglieder und Stellvertretungen 
auf Dienstgeberseite wurden vom Auf
sichtsrat der Diakonie Hessen entsandt. 

Als erste richtungsweisende Entscheidung 
stand die Wahl zum Vorsitzenden auf 
der Agenda: Christoff Jung (Dienst ge ber
sei te) wurde zum Vorsitzenden ge wählt, 
zu dessen Stellvertreter Ralf Zeuschner 
(Dienstnehmerseite). „Wir sind sehr froh 
darüber, dass fünf Jahre nach der Fusi
on der beiden Diakonischen Werke in Hes
sen und Nassau sowie Kurhess enWal
deck nun auch die ARK der Diakonie 
Hes sen die Arbeit aufnehmen und sich 
den wichtigen inhaltlichen Themen wid
men kann“, sagen der neue Vorsitzen

Konstituierung der Arbeitsrechtlichen Kommission  
der Diakonie Hessen macht Weg  
frei für gemeinsames Arbeitsvertragsrecht
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ARK Diakonie Hessen hat sich konstituiert

 Am Mittwoch den 25. April hat 
sich die arbeitsrechtliche Kom

mission der Diakonie Hessen konstitu
iert. Die arbeitsrechtliche Kommission 
der Diakonie Hessen besteht aus 14 Mit
gliedern, davon sieben Arbeitgeberver
tretern und sieben Arbeitnehmervertre
tern, für jedes der 14 Mitglieder gibt es 
einen persönlichen Vertreter. Die Kirchen
gewerkschaft ist über ihren Landesver
band Hessen mit zwei Mitgliedern ver
treten. Wie ist es zu dieser Situation ge
kommen? Hier lohnt sich ein Weg zu
rück.

Am Donnerstag den 4. Juli 2013 fusionier
ten die beiden diakonische Werke der Kir
che in Hessen und Nassau und der Kir
che auf dem Gebiet in Kurhessen Waldeck. 
Beide diakonischen Werke hatten bis da
hin ihre eigenen arbeitsrechtlichen Kom
missionen. Die Versuche, eine eigene ar
beitsrechtliche Kommission für das ge
meinsame Diakonische Werk die Dia
ko nie Hessen im Jahre 2013 zu gründen, 
scheiterten am Widerstand der Gesamt
ausschüsse der Mitarbeitervertretungen. 

Daher arbeiteten die existierenden arbeits
rechtlichen Kommissionen der Diakonie 
der Kirche in Hessen und Nassau und der 
Kirche auf dem Gebiet in Kurhessen Wal
deck ihre Arbeitsvertragsrichtlinien wei
ter aus. Die arbeitsrechtliche Kommissi
on von Kurhessen Waldeck stellte ihre Ar
beit jedoch zum 31.12.2015 ein. Bei Feh
len einer arbeitsrechtlichen Kommissi
on bleiben die Arbeitsbedingungen un
verändert, dies ist der Grund für die Stag
nation der Löhne der Mitarbeiter in Ein
richtungen des ehemaligen diakonischen 
Werkes von Kurhessen Waldeck.

Die arbeitsrechtliche Kommission der Kir
che in Hessen und Nassau gestaltet ihr 
Arbeits recht weiter und verhandelte un
ter anderem Lohnerhöhungen. 
Dies war eine Situation, die zumindest 
für die Arbeitnehmer der Kirche auf dem 
Gebiet in Kurhessen Waldeck sehr unbe
friedigend war.

Anfang des Jahres 2017 lud das Diakoni
sche Werk Hessen die Gesamtausschüs
se der MAVen, die Gewerkschaften GEW, 

de Chris toff Jung und sein Stellvertre
ter Ralf Zeuschner unisono. 

Parallel zur ARK.DH findet in Darmstadt 
die erste konstituierende Sitzung der neu
en Arbeitsrechtlichen Kommission der 
Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau (ARK.EKHN) statt. 

Hintergrund Arbeitsrechtliche Kommis-
sion 

Die Arbeitsrechtliche Kommission hat 
in erster Linie die Aufgabe, Arbeitsbedin
gungen der in einem Arbeitsverhältnis 
beschäftigten Mitarbeitenden zu regeln. 
Dies umfasst Regelungen zu Inhalt, Ab
schluss und Beendigung von Arbeitsver
hältnissen und gilt ergänzend für Aus
bildungs und Praktikantenverhältnis
se sowie sozialpädagogisch betreute Be
schäftigungsverhältnisse. 

Die ARK.DH wird daher insbesondere 
für die Weiterentwicklung der bisheri
gen Arbeitsvertragsrechte in der Diako
nie Hessen und einer möglichen Zusam
menführung zuständig sein. Für die Mit
arbeitenden im Bereich der Diakonie in 
KurhessenWaldeck verweisen die Dienst
verträge auf die Arbeitsvertragsrichtli
nien für den Bereich des Diakonischen 
Werkes in KurhessenWaldeck (AVR.KW). 
Eine Arbeitsrechtliche Kommission be
steht für diesen Bereich seit Beginn des 
Jahres 2016 nicht mehr. Für die Mitar
beitenden im Bereich der Diakonie in Hes
sen und Nassau hat die Arbeitsrechtli
che Kommission der Evangelischen Kir
che in Hessen und Nassau und der Dia
konie in Hessen und Nassau (ARK.HN) 
die Arbeitsvertragsrichtlinien der Dia
konie in Hessen und Nassau (AVR.HN) 
beschlossen. Die Amtszeit der ARK.HN 
endete am 31.03.2018. n

Weitere Informationen: 
www.diakoniehessen.de 

__ Pressestelle
 Diakonie Hessen –
 Diakonisches Werk in Hessen und  

Nassau und KurhessenWaldeck e. V.
 Ederstraße 12
 60486 Frankfurt am Main

>>>

Mit der jetzigen Besetzung der Arbeitsrechtlichen Kommission befinden wir uns in 
einem Übergang zwischen dem Dritten Weg und Tarifverträgen (Zweiter Weg).
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LV Hessen

Kirchengewerkschaft, Marburger Bund, 
Verdi und die ArbeitnehmerVerbände 
DBSH und VKM ein, an Überlegungen 
zur Gestaltung der arbeitsrechtlichen 
Kommission teilzunehmen und mitzu
teilen, ob sie ab 2018 bereitstehen werden, 
in der arbeitsrechtlichen Kommission 
der Diakonie Hessen mitzuarbeiten. Ver
di machte deutlich, dass sie sich nicht am 
„Dritten Weg“ beteiligen werden; die 
GEW hat sich an den Gesprächen nicht 
beteiligt; der Verband kirchlicher Mit
arbeiter (VKM HessenNassau) sieht den 
„Dritten Weg“ als Erfolgsmodell und wird 
die arbeitsrechtliche Kommission beset
zen; der Ärztebund  Marburger Bund  und 
der DBSH waren zurückhaltend; die Kir
chengewerkschaft hat deutlich gemacht, 
dass ihre Beteiligung von einer Mitarbei
terbefragung abhängig ist und das Vo
tum der Mitglieder ausschlaggebend 
für die Beteiligung sein wird; die Gesamt
ausschüsse der Mitarbeitervertretungen 
lehnen eine Beteiligung an der Arbeits
rechtlichen Kommission weiterhin ab. 

In vier Sitzungen wurde über die Art und 
Weise verhandelt, wie man denn mitein
ander in Verhandlungen treten würde. 
Die letzte Entscheidung über eine Ord
nung, nach der die arbeitsrechtliche Kom
mission arbeiten wird, lag bei den Kir
chen. Zum Ende des Jahres 2017 wurde 
die so genannte Arbeitsrechtsregelungs
ordnung (ARRO) beschlossen. Diese re
gelt die Gestaltung der Arbeit in der Ar
beitsrechtlichen Kommission. 

Realitäten ins Auge sehen

Die Gesamtausschüsse der Mitarbeiter 
der Mitarbeitervertretungen und Verdi 
lehnen gemeinsam die neue Bildung ei
ner arbeitsrechtlichen Kommission ab, 
arbeiten aktiv gegen ein ZustandeKom
men dieser. Die Kirchen und ihre Dia

konie möchten weiterhin ihr Gestaltungs
recht auch in der Gestaltung des Arbeits
rechts wahrnehmen. Der Vorstand des 
VKM besuchte die Leitungen großer Ein
richtungen, um unter anderem ihre Be
teiligung an der neuen ARK zuzusagen. 
Aus vier MAVen großer Einrichtungen 
wurde der auf der letzten GAMAV Voll
versammlung von Kurhessen Waldeck 
vorgestellte offene Brief verfasst, in dem 
für einen anderen Umgang als den in den 
letzten Vollversammlungen von der GA
MAV Hessen erlebten geworben wurde. 
Ebenso wurde vorgestellt, dass die alten 
Beschlüsse nicht durch einen neueren 
Beschluss ersetzt worden sind und der 
al te GAMAVBeschluss eine Beteiligung 
an der Arbeitsrechtlichen Kommission 
vorsah.

Mitgliederbefragung

Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand 
der Kirchengewerkschaft Landesverband 
Hessen seine Mitglieder zu einer Mit
gliederversammlung eingeladen. Auf der 
Mitgliederversammlung wurde der Sach
stand dargestellt und eine Mitglieder
befragung organisiert. Die Mitglieder
befragung, die Anfang des Jahres statt
fand, hat ein eindeutiges Ergebnis er
bracht. Die Mehrheit der Mitglieder der 
Mitglieder beauftragte den Vorstand des 
Landesverbands Hessen, sicherzustellen, 
dass sich der Landesverband Hessen an 
der ARK Diakonie Hessen beteiligt. In ei
ner weiteren Mitgliederversammlung bil
deten die Delegierten einen arbeitsrecht
lichen Ausschuss und wählten sei ne mög
lichen Kandidaten. In der Zwischenzeit 
verhandelte der Vorstand mit dem VKM 
über eine Verteilung der Sit ze in der ar
beitsrechtlichen Kommission. Man ei
nigte sich auf zwei Sitze für die Kirchen
gemeinschaft und fünf für den VKM, da 
dieser zwei Kollegen aus Kurhessen Wal

deck für die ARK gewon nen hatte und so 
das Verhältnis vier Kollegen aus Kurhes
sen Waldeck und drei Kollegen aus Hes
senNassau ist.

Auf einer zweitägigen Klausur in Stadt
allendorf erarbeitete der arbeitsrechtli
che Ausschuss der Kirchengewerkschaft 
Landesverband Hessen seine Hauptfor
derungen und seine Arbeitsweise für 
die arbeitsrechtliche Kommission.
Durch den kollegialen Zusammenhalt 
sind die Delegierten der Kirchengewerk
schaft auf der konstituierenden Sitzung 
der Arbeitsrechtlichen Kommission der 
Diakonie Hessen nunmehr in die konkre
te Arbeit eingestiegen.

Der Dritte Weg

Der Dritte Weg ist ein unbestimmter und 
umstrittener Begriff. In Bezug auf das 
kirchliche Arbeitsrecht beschreibt er, 
wie das kirchliche Arbeitsrecht gesetzt 
und die betriebliche Mitbestimmung 
geregelt ist. Die kirchliche Mitbestim
mung wird über die Mitarbeitervertre
tungsgesetze oder Ordnungen geregelt. 
Für die Setzung des kirchlichen Arbeits
rechts waren im Dritten Weg ursprüng
lich die MAVen über die Gesamtausschüs
se der MAVen direkt als Vertreter der Ar
beitnehmer beteiligt. Sie bildeten mit den 
Arbeitgebernvertreter eine paritätisch 
besetzte Arbeitsrechtliche Kommission. 

Mit der jetzigen Besetzung der Arbeits
rechtlichen Kommission durch Arbeit
nehmerverbände und Gewerkschaften 
befinden wir uns in einem Übergang zwi
schen dem Dritten Weg und Tarifverträ
gen (Zweiter Weg). n

__ Burkard Schops, Vorsitzender des 
Landes verbandes Hessen und stell.  
Mitglied der ARK Hessen

>>>

Auf einer zweitägigen Klausur in Stadtallendorf erarbeitete der arbeitsrechtliche Ausschuss der Kirchengewerkschaft Landesverband 
Hessen seine Hauptfor derungen und seine Arbeitsweise für die arbeitsrechtliche Kommission. (Blick in das Ohmtal)
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